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1. Anlass / Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Selent im Kreis Plön beabsichtigt mit der 9. Änderung des Flächennutzungs-

plans die Ausweisung einer ca. 4 ha großen Fläche als Wohnbaufläche. Hiermit reagiert die 

Gemeinde auf eine verstärkte Nachfrage nach Wohnraum und schafft die Voraussetzungen 

zur Aufstellung eines Bebauungsplanes. Zur Absicherung der planungsrechtlichen Vorausset-

zungen im Hinblick auf mögliche Habitatfunktionen ist ein artenschutzrechtlicher Beitrag ge-

mäß BNatSchG notwendig. 

 

In diesem Bericht wird gemäß § 44 BNatSchG geprüft, ob durch das geplante Vorhaben ar-

tenschutzrechtliche Verbotstatbestände entstehen. 

Diese würden bei einem Verstoß gegen § 44 Abs.1 Nr. 1, 2, 3 (Zugriffsverbote) vorliegen. Als 

besondere Ausnahme liegt ein Verstoß gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). 

 

Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG Abs. 1: 

Es ist es verboten,  

Nr. 1 wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Nr. 2 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-, und 

Wanderzeiten erheblich zu stören. Eine erhebliche Störung liegt dann vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert. 

Nr. 3 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu be-

schädigen oder zu zerstören. 

 

Bei nach § 15 BNatSchG zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie bei zulässigen 

Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 S. 1 BNatSchG gelten diese Zugriffsverbote gemäß § 44 

Abs. 5 BNatSchG nur für Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 

für europäische Vogelarten, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 BNatSchG als heimisch einzustufen 

sind. 

2. Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merk-
male des Vorhabens 

2.1 Beschreibung des Vorhabengebietes 

Die Gemeinde Selent liegt innerhalb des Naturraumes Ostholsteinisches Hügel- und Seenland 

(NW) im Kreis Plön, östlich der Stadt Kiel und westlich der Stadt Lütjenburg. Das Vorhaben-

gebiet liegt am Ostrand der Ortschaft, zwischen der Wohnbebauung am Wehdenweg (B-Plan 
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Nr. 2) im Norden und dem Baugebiet An der Goosbek (B-Plan Nr. 11) im Süden (vgl. Abbildung 

1). Westlich des Vorhabengebietes liegt das Gewerbegebiet Haverkamp (B-Plan Nr. 9) sowie 

eine Ackerfläche. Östlich grenzt das Vorhabengebiet an einen Laubwald sowie an die Ufer der 

Goosbek im Südosten an. Die Goosbek, ein kleiner Bachlauf, verläuft in diesem Abschnitt in 

naturnaher Ausprägung von Süden kommend in Richtung Selenter See nach Norden. Der 

Selenter See befindet sich in einer Entfernung von ca. 1 km in nördliche / nordöstliche Rich-

tung. 

 

 

Abbildung 1: Lage im Raum (GeoBasis-DE/LVermGeo SH, BKG, 07.10.2020). 

 

Das im Kern aus einer konventionell genutzten Ackerfläche bestehende Vorhabengebiet ist 

ca. 4,18 ha groß (vgl. Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Vorhabengebiet (rot umrandet) und kapitale Bäume mit Nr. (grüne Kreise samt Beschriftung) (© Ge-

oBasis-DE/BKG, Beschriftung, rote Linie sowie grüne Kreise ALSE GmbH ) 

 

Der nördliche Randbereich besteht aus einem Knick, der durch einen Gehölzsaum an einem 

Kleingewässer unterbrochen wird (vgl.Abbildung 2 Abbildung 3). Das periodisch trockenfal-

lende Kleingewässer hat sich aus einem Graben entwickelt und führte nur bei der ersten Be-

gehung (07.05.2020) Wasser. Durch Einträge aus der unmittelbar angrenzenden landwirt-

schaftlichen Fläche und dem Laub durch die Gehölze ist von einer hohen Nährstoffkonzentra-

tion im Kleingewässer auszugehen. Eine Wasservegetation konnte nicht festgestellt werden. 

Im Verlauf der nördlichen Randzone sind neben den kleineren Gehölzen drei kapitale Bäume 

(vgl. Abbildung 2, Tabelle 1, Baum Nr. 3 – 5) vorhanden. 
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Abbildung 3: Nördlicher Randbereich des Vorhabengebietes (Foto: ALSE GmbH 27.10.2020) 

 

Der östliche Randbereich besteht im nördlichen Bereich aus einem Knick am Waldrand (Bio-

toptyp Wald: Eichen- / Eichenhainbuchenwald, vgl. Bestandskarte im Umweltbericht zur 9. Än-

derung des Flächennutzungsplans, ALSE GmbH, August 2020), welcher von Haselsträuchern 

dominiert wird. Im Verlauf dieses Knicks stehen mehrere kapitale Bäume, darunter sehr alte 

Weiden mit Stammdurchmessern bis zu 2,0 m (vgl. Abbildung 2, Tabelle 1, Baum 6 – 12, 

Abbildung 4, Abbildung 5,). 

 

 
Abbildung 4: Knick am Waldrand mit Überhältern (Foto: ALSE GmbH 27.10.2020) 
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Abbildung 5: Alte Weiden im Verlauf des Knicks am Waldrand (Foto: ALSE GmbH 27.10.2020) 

 

Im südlichen Bereich des östlichen Randbereiches verläuft die Goosbek (vgl. Abbildung 6), die 

von einem Gehölzsaum aus Weiden begleitet wird, sodass es optisch wirkt, als ob der Knick 

durchgängig von Nord nach Süd verlaufen würde (vgl. Abbildung 7). Sowohl der Knick am 

Waldrand mit seinen Haselsträuchern, als auch der Weidensaum an der Goosbek zeigen im 

unterem Bereich deutliche Fraßspuren von Damwild (vgl. Abbildung 7). 
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Abbildung 6: Goosbek im Bereich von der Brücke nach Norden fotografiert (Foto: ALSE GmbH 27.10.2020) 

 

 
Abbildung 7: Knick am östlichen Waldrand und Gehölzsaum an der Goosbek (Foto: ALSE GmbH 27.10.2020) 

 

Hinter der Goosbek liegt das Neubaugebiet An der Goosbek, das über einen im Südosten 

verlaufenden Weg, samt Brücke über die Goosbek, zu erreichen ist. Im Bereich der Brücke 

durch Dammwild kahl gefres-
sener unterer Bereich der 
Haselsträucher und Weiden 
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steht eine kapitale Eiche (vgl. Abbildung 2, Tabelle 1, Baum 13). 

 

Der südliche Randbereich ist durch einen lockeren Knick von dem Neubaugebiet An der 

Goosbek getrennt (vgl. Abbildung 8).  

 

 
Abbildung 8: Knick im Süden des Vorhabengebietes (Foto. ALSE GmbH 27.10.2020) 

 

Der westliche Rand des Vorhabengebietes wird durch die Straße Wehdenweg gebildet (vgl. 

Abbildung 9). 

 

   
Abbildung 9: westlicher Randbereich des Vorhabengebietes, Blick in nördliche Richtung (Foto: ALSE GmbH 

27.10.2020) 

 

Tabelle 1: Im Untersuchungsgebiet vorhandene Bäume 

Baum-Nr. Art deutsch Art latein Stammdurch-
messer in 1 m 

Höhe 

Bemerkung 

1 Rotbuche Fagus sylvatica ø 0,6 m - 

2 Kirsche Prunus spec.  ø 0,4 m - 

3 Pappel Populus spec.  ø 1,3 m Totholz, Risse & Spalten 
in/ hinter Rinde, hohe 
Wahrscheinlichkeit des 
Vorhandensein von Höh-
len → hohes Potenzial 
zur Höhlenbildung 

Schwarz-Erle 
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2.2 Artenschutzrechtliche Auswirkungen des Vorhabens 

Im Rahmen der 9. Änderung des Flächennutzungsplans soll in der Gemeinde Selent ein 

Wohngebiet auf einer ca. 4 ha großen, bisher als Acker genutzten, Fläche ausgewiesen wer-

den. Die Flächennutzungsplanänderung dient der Vorbereitung des Bebauungsplans Nr. 14, 

welcher das Ziel verfolgt im Vorhabengebiet ein Allgemeines Wohngebiet zu ermöglichen. Bis-

her geplant ist eine Mischung aus Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Dabei sollen so-

wohl Wohnformen für kleine Haushalte, für Familien, als auch für Senioren angeboten werden. 

Die Knickstrukturen im Norden, Osten und Süden sowie das Kleingewässer im Norden sollen 

vollständig erhalten bleiben. Auch ein Fällen von einzelnen Bäumen innerhalb der Knicks oder 

am Waldrand ist nicht vorgesehen. Vorgelagert der nördlichen und östlichen Gehölzstruktur 

soll eine Grünfläche, mit der Zweckbestimmung Parkanlage, entstehen.  

 

Die sich potentiell aus dem Vorhaben ergebenden Wirkfaktoren, welche generell zu einer Er-

füllung eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 BNatSchG führen könnten, werden in nachfol-

gender Übersicht tabellarisch zusammengestellt (vgl. Tabelle 2). 

 

 

 

 

 

4 Pappel Populus spec. ø 0,8 m Efeu, Totholz → hohes 
Potenzial zur Höhlenbil-
dung 

5 Stiel-Eiche Quercus robur ø 0,9 m Efeu, Totholz → hohes 
Potenzial zur Höhlenbil-
dung 

6 Pappel Populus spec. ø 1,0 m Abgestorben, Höhle(n), 
Risse & Spalten in/ hinter 
Rinde → hohes Potenzial 
zur Höhlenbildung 

7 Pappel Populus spec. ø 0,8 m Totholz, Risse & Spalten 
in/ hinter Rinde → hohes 
Potenzial zur Höhlenbil-
dung 

8 Weide Salix spec.  ø 2,0 m Efeu, Totholz, Risse & 
Spalten in/ hinter Rinde, 
große Höhle im Stamm-
fußbereich → hohes Po-
tenzial zur Höhlenbildung 

9 Weide Salix spec. vielstämmig - 

10 Weide Salix spec.  ø 2,0 m Totholz, Spalten hinter 
Rinde, Efeu → hohes Po-
tenzial zur Höhlenbildung 

11 Stiel-Eiche Quercus robur ø 0,6 m - 

12 Stiel-Eiche Quercus robur ø 0,4 m - 

13 Stiel-Eiche Quercus robur ø 1,0 m Totholz, Risse & Spalten 
in/ hinter Rinde → hohes 
Potenzial zur Höhlenbil-
dung 

14 Schwarz-Erle Alnus glutinosa ø 0,4 m Höhle(n) in Entwicklung 

15 Stiel-Eiche Quercus robur ø 0,2 m - 
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Tabelle 2: Potentielle Wirkfaktoren 

Bauphase Anlage  Betrieb 

Während der Bauphase 

könnten Tiere gestört oder 

getötet werden, die sich im 

Baufeld aufhalten. Baulärm 

könnte Tiere vergrämen. 

Fortpflanzungs- oder Ruhe-

stätten können zerstört wer-

den. 

Anlagebedingter dauerhafter 

Lebensraumverlust durch 

Überbauung, bzw. Versiege-

lungen. 

Durch allgemeine Störungen 

könnten Tiere vergrämt wer-

den (u.a. Licht- und 

Lärmemissionen) und Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten 

dadurch aufgegeben werden. 

Auch Habitatfunktionen, die 

in Zusammenhang mit Habi-

tatstrukturen stehen, könnten 

entwertet werden. Amphibien 

und Kleintiere können durch 

Fahrzeuge getötet werden. 

3. Bestand und Relevanzprüfung 

3.1 Datengrundlage / Methode 

Vorliegend handelt es sich um ein artenschutzrechtlich privilegiertes Verfahren nach § 18 Abs. 

2 S. 1 BNatSchG, sodass sich das zu prüfende Artenspektrum gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG 

lediglich aus Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäischen Vogelarten zusam-

mensetzt. Besonders geschützte Arten (außer der Vogelarten) nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 

BNatSchG sind demnach nicht Gegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung, wenngleich 

sie (potentiell) im Plangebiet vorkommen. Dies wären u.a. alle weiteren Amphibien- und Rep-

tilienarten, die Mehrheit der Säugetierarten sowie viele Insektenarten. 

Die Vorgehensweise der artenschutzrechtlichen Bearbeitung richtet sich gemäß Verfahrens-

erlass zur Bauleitplanung (Ziffer 10.2) des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und In-

tegration vom 05.02.2019 nach LBV (2016). Für Fledermäuse wird ergänzend LBV (2011) und 

für die Haselmaus LLUR (2018) herangezogen.  

Generell wurden alle Erfassungstermine so gewählt, dass sie an - für die spezifische Art - 

günstigen Witterungsbedingungen stattfanden. 

 

Zur Prüfung der artenschutzrechtlich relevanten Arten wurde die Datenlage von Tierartenvor-

kommen im Untersuchungsgebiet anhand allgemeiner Fachveröffentlichungen zur Verbrei-

tung einzelner Arten abgeglichen (z.B. Borkenhagen 2014, FÖAG 2007, 2010, 2011, 2019, 

LLUR 2018 & 2019, Kern 2019, Knief et al. 2010, Koop et al. 2014). Es erfolgte außerdem eine 

Datenabfrage beim LLUR (27.05.2020). 

Im Rahmen einer Planungsraumanalyse wurde eine Geländebegehung zur Erfassung der Ha-

bitatstrukturen (Lebensraumausstattungen) am 07.05.2020 durchgeführt. Diese dient in Kom-

bination mit der Datenlage zu bekannten Tierartenvorkommen der Auswahl der im Untersu-

chungsgebiet zu erwartenden planungsrelevanten Arten. Die im Untersuchungsgebiet zu er-

wartenden Arten werden hinsichtlich ihrer Relevanz vom Vorhaben unmittelbar oder mittelbar 

betroffen zu sein bewertet, sodass hieraus der Untersuchungsrahmen abgeleitet werden kann. 

Der Untersuchungsrahmen wird gemäß Albrecht et al. (2014) abhängig von den erfassten 
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Habitatstrukturen sowie der möglichen Projektwirkungen und dem zu erwartendem Erkennt-

nisgewinn (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 4 EU-Vertrag) für jedes Projekt indivi-

duell bestimmt. Für Arten die im Rahmen der Planungsraumanalyse als nicht vorkommend, 

bzw. nicht vom Vorhaben betroffen eingestuft wurden (hier: Haselmaus, Fischotter, Reptilien, 

Gast- u. Rastvögel, Insekten) erfolgt keine Bestandserhebung (vgl. BVerwG, Urteil vom 

9.07.2008 – 9 A 14.07 Autobahn-Nordumgehung von Bad Oeynhausen, Rn. 54). Sofern eine 

vollständige Bestandserhebung von potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommenden und 

vom Vorhaben betroffenen Arten nicht möglich ist, erfolgt eine (ergänzende,) vertiefende Po-

tenzialabschätzung. Hierbei wird für die betreffende Art, die maximal mögliche Populations-

größe für die spezifischen, im Untersuchungsgebiet vorhandenen Lebensräume als vorkom-

mend angenommen, d.h. das Lebensraumpotenzial wird in seiner Gänze genutzt (hier: Am-

phibien, Brutvögel). Das Bundesverhaltungsgericht hält Potenzialabschätzung mit worst case 

– Annahmen für „grundsätzlich zulässig, sofern hierdurch ein Ergebnis erzielt wird, das hin-

sichtlich der untersuchten Fragestellung auf der „sicheren Seite“ liegt“ (BVerwG, Urteil vom 

6.11.2013 – 9 A 14.12 Neubau der A 20, Nord-West-Umfahrung Hamburg, Teilstrecke B 206 

westlich Wittenborn bis B 206 westlich Weede, Rn. 51.). 

 

Zur Erfassung der Fledermausaktivität sowie des Artenspektrums wurden über zwei Nacht-

zyklen (vom 07.05.2020, 20:30 Uhr auf den 08.05.2020, 05:30 Uhr sowie vom 23.06.2020, 

21:30 auf den 24.06.2020, 05:30) an zwei verschiedenen Standorten stationäre Erfassungs-

systeme (Modell: Batlogger M, HW Revision B4, erstmalige Benutzung der Mikrofone 2019, in 

Kombination mit Strongbox S) im Vorhabengebiet installiert (Witterungeverhältnisse für Unter-

suchungsnacht siehe Tabelle 3). Am 07.05.2020 wurde das Gerät im östlichen Randbereich, 

im Verlauf des Knickes am Waldrand und am 23.06.2020 im Verlauf des Knickes an der Nord-

grenze des Vorhabengebietes aufgestellt (vgl. Abbildung 13).  

Zusätzlich wurden an potentiell als Flugroute geeigneten Strukturen Überprüfungen durchge-

führt, um herauszufinden, ob es sich um bedeutsame Flugrouten für Fledermäuse handelt. 

Flugrouten sind lineare Landschaftselemente (z.B. Knicks, Waldränder, Bäche) die von Fle-

dermäusen während ihres Fluges von den Quartieren zu den Jagdgebieten und zurück zur 

Orientierung verwendet werden. Insgesamt wurden drei Strukturen (Gehölzstrukturen im Nor-

den, Osten und Süden, vgl. Abbildung 13) an zwei Terminen (10.06.2020, 02.07.2020), jeweils 

ab Sonnenuntergang für zwei Stunden, durch 2 Bearbeiter überprüft. Bei der Struktur im Sü-

den wurden gemäß LBV (2011) zwei Überprüfungen durchgeführt, da bei der ersten Überprü-

fung keine Flugroute festgestellt werden konnte. Bei den Flugroutenüberprüfungen wurden 

von Fledermäusen durchgeführte Transferflüge mittels des Einsatzes eines Handdetektors 

(Modell: Batlogger M, HW Revision B4, erstmalige Benutzung der Mikrofone 2019) und Sicht-

beobachtungen erfasst. Hierbei wurde ebenfalls die Flugrichtung protokolliert und jagende 

Tiere oder ungerichtete Flüge wurden von Transferflügen unterschieden (Witterungeverhält-

nisse siehe Tabelle 3). Gemäß LBV (2011) wird eine Flugroute als bedeutend eingestuft wenn 

mind. 5 Transferflüge von Fledermäusen einer oder mehrerer gefährdeter Art(en) oder ≥ 10 

Transferflüge von Fledermäusen unabhängig des Gefährdungsstatus, während einer 120 

minütigen Erfassungszeit, festgestellt werden. 
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Tabelle 3: Witterungsverhältnisse Dönrick bei Plön, 14 km Luftlinie vom Vorhabengebiet entfernt, zu Sonnenun-

tergang 

 
07.05.2020,  
21:03 Uhr 

10.06.2020,  
21:51 Uhr 

23.06.2020, 
21:57 Uhr 

02.07.2020, 
21:55 Uhr 

Temperatur  11,8 °C 15,3 °C 13,9 °C 14,7 °C 

Niederschlag (im Vor-

habengebiet) 
nein nein nein nein 

Bedeckungsgrad 7 Achtel 8 Achtel 0 Achtel 8 Achtel 

Windgeschwindigkeit 3,6 m/sec 6 m/sec 0 m/sec 0,9 m/s 

Windrichtung Südwest 
Ostnord-
ost 

Nord Westsüd-
west 

 

Die Auswertung der Fledermausrufe erfolgte mit der Software BatExplorer Version 2.1.7.0 der 

Firma Elekon. Folgende Einstellungen wurden für die Auswertung der Daten verwendet: FFT: 

1024, „Blackmann“ Fenster, 80 % Überlappung. 

Ergänzend wurden die erfassten Daten mit dem Programm bcAdmin 4, Version 1.0.44 in Kom-

bination mit batident, Version 1.5 automatisch analysiert und abgeglichen. Einzelne Aufnah-

men, deren Ergebnisse nicht in das Gesamtbild passten, wurden zudem mit dem Programm 

bcAnalyze 3 light, Version 1.3.6 nachbestimmt. Ziel der Auswertung ist die Bestimmung des 

im Plangebiet erfassten Artenspektrums sowie die Ermittlung der Aktivität.  

Zur Ermittlung der Fledermausaktivitäten wurden ausschließlich die Daten der stationären Er-

fassungsgeräte verwendet. Die Fledermausaktivität über eine gesamte Nacht wird in 15-Minu-

ten-Zeitklassen über ein Säulendiagramm dargestellt. Hierzu wurde der Untersuchungszeit-

raum in 15-Minuten-Zeitklassen unterteilt. Für jede Zeitklasse wurde die Anzahl an Minuten 

ermittelt, in denen eine Aktivität von Fledermäusen messbar war.  

Eine Darstellung der Fledermausaktivität in einem Untersuchungsgebiet über Zeitklassen eig-

net sich im Vergleich zu anderen Methoden gut um die Fledermausaktivität zu beschreiben. 

Kurze Jagdflüge eines Tieres werden zusammengefasst und so lediglich einfach gewertet. 

Zeitlich deutlich getrennt erfasste Tiere werden einzeln gezählt. Durch die Verwendung solcher 

Zeitklassen wird zudem der Einfluss von Geräteeinstellungen und verwendeter Technik auf 

die ermittelte Aktivität minimiert. Bei anderen Möglichkeiten zur Aktivitätsbeschreibung, etwa 

mittels der Anzahl von Kontakten (mit oder ohne Zeitbezug) oder der Anzahl der Aufnahmen 

pro Zeiteinheit, besteht eine deutlich höhere Abhängigkeit des Ergebnisses von Technik, Ein-

stellungen und Verhalten der Tiere. Ein Vergleich der Aktivitätsdichte verschiedener Arten ist 

aufgrund der sehr unterschiedlichen Schallintensität der einzelnen Fledermausarten nicht 

möglich (vgl. BVF 2018). 

 

Europäische Brutvogelarten wurden durch Sichtbeobachtung und Verhören an fünf Erfas-

sungsterminen (07.05.2020, 26.05.2020, 21.06.2020, 30.06.2020, 19.07.2020) flächende-

ckend im gesamten Untersuchungsgebiet zu Tagesbeginn aufgenommen. Die Erfassungster-

mine wurden in Abhängigkeit von der Witterung gewählt, die wiederum die individuellen Akti-

vitätsphasen / Brutverläufe der zu erwartenden Arten bestimmt. Hierdurch können regionale 

Abweichungen im Vergleich zu allgemeinen Angaben der Fachliteratur ergeben. Drei Erfas-

sungstermine wurden durch einen externen Mitarbeiter (Diplom Biologe H. Goos) durchge-

führt.  

Als Brutvögel (Brutzeitcode C nach Südbeck et al. 2005) oder potenzielle Brutvögel 



Gemeinde Selent, 9. Änderung Flächennutzungsplan                       Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

ALSE GmbH  -15- 

(Brutzeitcode B nach Südbeck et al. 2005) werden die Individuen bezeichnet, die ihre Brut-

stätte innerhalb des Vorhabengebietes oder in dessen unmittelbarem Wirkbereich (Randbe-

reich) haben. 

Ergänzend zu den Brutvogelerfassungen vom Mai bis Juli erfolgte eine Potentialabschätzung 

nach dem worst case-Ansatz auf Basis der Einschätzung der vor Ort vorgefundenen Habitate 

in Kombination mit einer Literaturrecherche für die Monate März und April. 

 
Auf Basis der Erfassung sowie der Potentialabschätzung wird den nachgewiesenen, bzw. nicht 

auszuschließenden Brutvogelarten der Status BV (Brutvogel) oder pot. BV (potentieller Brut-

vogel) zugeordnet. Soweit möglich wurden ebenfalls Angaben zu Häufigkeit der jeweiligen Art 

sowie zum Ort der Brutstätte gemacht. Die häufigen Vogelarten werden gemäß LBV (2016) 

(vgl. Anlage 1: Artengruppen der europäischen Vogelarten (Gilden)) in Gilden (Vogelarten mit 

ähnlichen Habitatansprüchen) zusammengefasst und als solche in der artenschutzrechtlichen 

Prüfung betrachtet. Darüber hinaus werden einzelne, in Anlage 1 (LBV 2016) gekennzeichnete 

Vogelarten, die besondere Anforderungen an ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten stellen, 

einzeln betrachtet. 

 

Rastvögel sind die Arten, die regelmäßig auf ihrer Wanderung in Schleswig-Holstein vorkom-

men. Im Regelfall reicht eine Betrachtung für landesweit bedeutsamen Vorkommen aus, d.h. 

für die Arten die regelmäßig im Untersuchungsgebiet mit mind. 2 % des landesweiten Rastvo-

gelbestandes vorkommen. Die Ermittlung der Größe des Bestandes erfolgt unter den in Anlage 

2 (LBV 2016) genannten Größen. Eine Kartierung von Rastvögeln wird durchgeführt sofern 

das Untersuchungsgebiet geeignete Bedingungen (z.B. Lage innerhalb eines bekannten 

Durchzugsgebietes, ausreichende Nahrungsvorkommen, ausreichende Größe) für diese auf-

weist.  

Gastvögel sind solche Arten die als Überwinterungsgäste (beispielsweise Sing-, Wacholder- 

oder Rotdrossel) oder Nahrungsgäste (beispielsweise Mäusebussard oder Turmfalke) zeit-

weise im Untersuchungsgebiet auftreten können. Für Nahrungsgäste kann im Vergleich zu 

Brutvögeln kein Verhalten oder andere Indizien festgestellt werden, die auf einen Brutverdacht 

oder ein gesichertes Brüten hindeuten. Häufig sind dies Arten die einen erhöhten Raumbedarf 

zur Nahrungssuche (z.B. Mäusebussard min. 1,5 km² (vgl. LANUV)) haben. Gastvögel werden 

im Rahmen der Brutvogelkartierung mit erfasst.  

 

Da Baumhöhlen sowohl von europäischen Vogelarten, als auch von Fledermäusen als Fort-

pflanzungs- und / oder Ruhestätte genutzt werden, wurde am 27.10.2020 eine Höhlenbaum-

kartierung durchgeführt. Hierfür wurden die Bäume sowohl aus Stammnähe, als auch aus ei-

niger Entfernung mit dem Fernglas betrachtet. Beurteilt wurde das Vorhandensein von Totholz, 

von Rissen und Spalten in / hinter der Rinde, von Höhlen, bzw. von Höhlen die sich noch in 

Entwicklung befinden sowie ob ein hohes Potenzial zur Höhlenbildung vorhanden ist. Außer-

dem wurde von jedem Baum die Art sowie der Stammdurchmesser auf Brusthöhe (ca. 130 

cm) aufgenommen. Da bei einer Höhlenbaumkartierung stets davon ausgegangen werden 

muss, dass nur ein Bruchteil der Höhlen tatsächlich gefunden wird (vgl. Albrecht et al. 2014) 

wurde zusätzlich die Wahrscheinlichkeit des Vorhandensein von Höhlen beurteilt. 
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3.2 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Streng geschützte Pflanzen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie konnten nicht im Plangebiet 

verzeichnet werden. In Schleswig-Holstein kommen derzeit vier streng geschützte Pflanzen-

arten vor, welche nur noch mit kleinen Restbeständen an zumeist bekannten Sonderstandor-

ten aufzufinden sind. Laut dem LBV (2016) ist davon auszugehen, dass sich Konflikte durch 

eine entsprechende Standortwahl für Eingriffsvorhaben vollständig vermeiden lassen.  

Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz gemäß § 44 BNatSchG. 

3.3 Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

In diesem Kapitel wird, orientiert an LBV (2016), überprüft, für welche vorkommenden Arten 

oder Artengruppen eine artenschutzrechtliche Relevanz besteht. Die artenschutzrechtlich re-

levanten Arten oder Artengruppen werden in der darauffolgenden planungsbezogenen Kon-

fliktanalyse (Kap. 4) näher betrachtet.  

3.3.1 Säugetiere 

3.3.1.1 Haselmaus 

Generell besiedelt die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) sowohl Hecken- und Knickland-

schaften, als auch Wälder. Dabei ist sie auf kleinklimatisch günstige Bedingungen sowie dichte 

und artenreiche Gehölzbestände angewiesen. Sie bevorzugt südexponierte Lagen, während 

Niederungslagen von ihr meist gemieden werden (LLUR 2018, Borkenhagen 2014).  

 

Im Untersuchungsgebiet sind potentiell für die Haselmaus nutzbare Strukturen in Form des 

Waldrandes und der Knickstrukturen vorhanden. Obwohl das Untersuchungsgebiet nicht im 

Verbreitungsgebiet der Haselmaus in Schleswig-Holstein (vgl. Abbildung 16) (LLUR 2018) 

liegt, kann ein Vorkommen aufgrund der potentiellen Lebensraumeignung nicht gänzlich aus-

geschlossen werden. Es besteht artenschutzrechtliche Relevanz gemäß § 44 BNatSchG.  

 

Tabelle 4: Potentiell im Plangebiet vorkommende Säugetierart 

Artname lat. SH D FFH BNatSchG 

Haselmaus Muscardinus avellanarius  2 V IV s 

Rote Liste SH: Borkenhagen (2014), Rote Liste D: Meinig et al. (2020)  
2 = Gefährdet, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes  
FFH = Aufgeführt in Anhang IV  der FFH-Richtlinie, nach Petersen et al. (2004).  
BNatSchG: s = streng geschützt nach §7 Bundesnaturschutzgesetz (29. Juli 2009). 
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Abbildung 10: Aktuelle und historische Verbreitung der Haselmaus in Schleswig-Holstein (LLUR, 2018), Plange-

biet rot umrandet  
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3.3.1.2 Fischotter 

Das Untersuchungsgebiet selbst weist keine für den Fischotter relevanten Strukturen, wie 

Flüsse, Seen oder Küstenufer auf (vgl. Kern 2016). Die Goosbek besteht nur noch in wenigen 

Teilabschnitten als unverrohrter, naturnaher Bachlauf. Die zahlreichen, längeren verrohrten 

Abschnitte stellen für den Fischotter ein unüberwindbares Hindernis dar, sodass von keinem 

Vorkommen des Fischotters im Untersuchungsgebiet auszugehen ist. Auch die Datenabfrage 

beim LLUR (27.05.2020) ergab keinen Nachweis des Fischotters. 

Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz. 

3.3.1.3 Fledermäuse 

Mittels zwei Daueraufnahmen über jeweils einen gesamten Nachtzyklus (07.05.2020 – 

06.05.2020, 23.06 – 24.06.2020) sowie ergänzender Aufnahmen durch die Flugroutenüber-

prüfungen (10.06.2020, 02.07.2020) konnte ein Artenspektrum von mind. 8 Fledermausarten 

ermittelt werden (vgl. Tabelle 4). Einige Fledermausrufe konnten lediglich der Gattung der 

Mausohren (Myotis) oder der Gruppe Myotis klein-mittel (Große Bartfledermaus Myotis brand-

tii, Kleine Bartfledermaus Myotis mystacina, Wasserfledermaus Myotis daubentonii, Bechst-

einfledermaus Myotis bechsteinii) zugeordnet werden. Insgesamt sind in Schleswig-Holstein 

derzeit 15 Fledermausarten heimisch (vgl. Borkenhagen 2014). Alle nachgewiesenen Arten 

sind als Positivnachweis zu verstehen. Ein Ausschluss von Arten ist i. d. R. nicht möglich, was 

daran liegt, dass einige Arten (insbesondere die Arten der Gattung Myotis und Plecotus) sehr 

leise Rufen und es nicht immer möglich ist die Individuen dieser Arten zu erfassen. Außerdem 

bestehen zwischen einigen Arten (z.B. zwischen der Wasserfledermaus und der Teichfleder-

maus) Überlappungen des Rufspektrums was eine sichere Bestimmung auf Artniveau nicht 

immer zulässt. Eine Ausnahme bilden gut zu erfassende und zu bestimmende Arten (z.B. Ar-

ten der Gattung Pipistrellus) für die bei einer umfangreichen akustischen Erfassung (Dauer-

monitoring), ein Fehlen festgestellt werden kann. (vgl. BVF 2018). Dies ist bei Erfassungen im 

Rahmen von Bauleitplänen i.d.R. nicht der Fall. Das Erfassungsvolumen variiert zwischen den 

Arten aufgrund deren unterschiedlichen Ruflautstärken und der Frequenzabhängigkeit der at-

mosphärischen Abschwächung bei veränderlichen Witterungsbedingungen. Dadurch ist ein 

Vergleich des Erfassungsvolumens zwischen einzelnen Arten, Gattungen oder Gruppen nicht 

möglich, weshalb auf die Nennung der Anzahl von Kontakten bewusst verzichtet wird (vgl. 

BVF 2018). Unter den im Untersuchungsgebiet erfassten Fledermausarten sind auch Arten 

die auf der Roten Liste Schleswig-Holsteins als gefährdet (Breitflügelfledermaus, Rauhautfle-

dermaus, Großer Abendsegler) und sogar stark gefährdet (Teichfledermaus) geführt werden. 

Hieraus ergibt sich für diese Arten eine besondere Verantwortung zur Erhaltung der spezifi-

schen Lebensräume. 

 

Tabelle 5: Nachgewiesene Fledermausarten im Untersuchungsgebiet 

Artname  SH D FFH BNatSchG 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 IV s 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 2 G II / IV s 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii * * IV s 
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Fransenfledermaus Myotis nattereri V * IV s 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV s 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 * IV s 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * IV s 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V * IV s 

Rote Liste SH: Borkenhagen (2014), Rote Liste D: Meinig et al. (2020)  
D = Daten unzureichend, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, 
3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, * = ungefährdet 
FFH = Aufgeführt in Anhang IV der FFH-Richtlinie, nach Petersen et al. (2004).  
BNatSchG  s = streng geschützt, b = besonders geschützt gemäß § 7 BNatSchG (29. Juli 2009) 

 

BVF (2018) folgend sind unter Abbildung 11 die Rufe der Teichfledermaus und der Fransen-

fledermaus dargestellt, da diese Arten als schwierig zu bestimmen gelten. 

 

 
Abbildung 11: Der Rufe einer Fransenfledermaus aus einer Aufnahme vom 08.05.2020, 00:58 Uhr (Darstellung 

stammt aus dem Programm bc Analyze) 

 

 
Abbildung 12: Der Rufe einer Teichfledermaus aus einer Aufnahme vom 02.07.2020, 22:52 Uhr (Darstellung 

stammt aus dem Programm bc Analyze) 

 

Die in Mitteleuropa vorkommenden Fledermausarten ernähren sich überwiegend von Insekten 

und Spinnen. Als Jagdhabitate dienen daher Biotope wie beispielsweise Wälder, Waldränder, 

Knicks, Hecken, Gewässer, Grünland und andere extensive Flächen, die eine hohe Dichte an 

Beutetiere aufweisen. Im Untersuchungsgebiet eignen sich insbesondere der Knickrand und 

der Waldrand als Jagdhabitat. Außerdem liegt das Untersuchungsgebiet in räumlicher Nähe 

weiterer großer Jagdhabitate (Selenter See, umgebende Wälder und Grünländerein), sodass 

davon auszugehen ist, dass das Untersuchungsgebiet Teil eines großräumigen 
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Nahrungsnetzes ist. Während der Flugroutenuntersuchungen (10.06.2020, 02.07.2020) wur-

den stets jagende Fledermäuse beobachtet. Von den im Vorhabengebiet nachgewiesenen 

Fledermausarten ist die Empfindlichkeit gegenüber Lichtemissionen im Allgemeinen bei der 

Wasserfledermaus, der Teichfledermaus und der Fransenfledermaus hoch, bei den anderen 

Arten hingegen als gering einzustufen. Allerdings konnte Hale et al. (2015) zeigen, dass selbst 

die Zwergfledermaus, die bei der Jagd von künstlicher Beleuchtung sogar profitiert (Blake et 

al. 1994) während des Transferfluges beleuchtete Gebiete meidet. 

 

Aufgrund der potentiellen Eignung der Knicks, des Waldrandes sowie des Gehölzsaumes an 

der Goosbek als Flugroute wurden insgesamt vier Erfassungen von Flugrouten durchgeführt 

(zwei am 10.06.2020 und zwei am 02.07.2020), um herauszufinden, ob es sich bei diesen 

Strukturen am Rand des Vorhabengebietes um bedeutsame Flugrouten für Fledermäuse han-

delt (Standort Flugroutenüberprüfung Abbildung 12).  

 

 
Abbildung 13: Standort der FSÜ (gelb) und der Horchboxen (pink) im Vorhabengebiet (rot umrandet) (© GeoBa-

sis-DE/BKG, Beschriftung & rote Linie ALSE GmbH) 

 

Die Nutzungsintensität von Jagdgebieten variiert mit dem Nahrungsangebot, sodass auch 

Flugrouten im Jahresverlauf unterschiedlich stark genutzt werden. Die Bindung von Fleder-

mäusen an solche Flugrouten variiert je nach Art. So gelten z.B. die Myotis-Arten und das 

Braune Langohr als strukturgebundene Arten, deren Empfindlichkeit gegenüber Zerschnei-

dung als hoch bis sehr hoch eingeschätzt wird (LBV 2011). Je nach Größe und Umfang der 

F3 / H2 

F2 

F1 

H1 
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Unterbrechung der Leitstruktur kehren diese Arten ggf. um und können so Teile ihres Habitat-

verbundes (Nahrungsräume, Quartiere) nicht mehr erreichen. Andere Arten setzten bei einer 

Unterbrechung der Leitstruktur ihren Flug bodennah (Gefahr von Prädatoren erfasst zu werden 

ist hier groß) oder in größerer Höhe fort (LBV 2011).  

Arten wie z.B. die Pipistrellen-Arten oder die Breitflügelfledermaus werden gemäß LBV (2011) 

hinsichtlich ihres Flugverhaltens als bedingt strukturgebunden eingestuft. Die Nyctalus-Arten 

hingegen werden als wenig strukturgebunden fliegenden Arten eingestuft, die ihre Strecken-

flüge oft in großer Höhe und frei in der Landschaft durchführen.  

Die Knicks im Norden und Süden sowie der Gehölzsaum an der Goosbek sind durch die direkt 

angrenzende Bebauung auf gegenüberliegender Seite nur auf der dem Acker zugewandten 

Seite ohne Einflüsse durch künstliche Beleuchtung von Fledermäusen passierbar. Bei der Er-

fassung am 10.06.2020 wurden am Standort F1 insgesamt 9 Transferflüge, am Standort F2 

59 Transferflüge erfasst (vgl. Tabelle 5). Am Standort F1 konnten am 02.07.2020 insgesamt 

27 Transferflüge und am Standort F3 24 Transferflüge festgestellt werden (vgl. Tabelle 5). 

 

Tabelle 6: Erfasste Transferflüge (T) je Art mit Richtungsangabe für beide Erfassungstermine 

 

F1 

10.06.2020 

F2 

10.06.2020 

F1 

02.07.2020 

F3 

02.07.2020 

O → 

W 

W → 

O 
N → S S → N 

O → 

W 

W → 

O 

O → 

W 

W → 

O 

Breitflügelfleder-
maus 

- - - 1 1 - - - 

Teichfledermaus - - - - - - - - 

Wasserfledermaus - - - - - - - - 

Fransenfledermaus - - - - - - - - 

Myotis spec. - - - - - - 1 - 

Großer Abendseg-
ler 

- - - - - - - - 

Rauhautfledermaus - - 2 1 - - - 1 

Zwergfledermaus 3 - 5 4 3 1 - - 

Mückenfledermaus 6 - 26 20 18 4 19 3 

 

Für alle drei Strukturen konnte eine bedeutende Flugroute mit mehr als 10 gerichteten Trans-

ferflügen festgestellt werden. 

 

Die Fledermausaktivität über den gesamten Nachtzyklus wurde anhand der Aufnahmen mit 

den stationären Erfassungssystemen ermittelt (Standort Erfassungssysteme siehe Abbildung 

13, Aktivität siehe Abbildung 14 und Abbildung 15). 
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Abbildung 14: Fledermausaktivität am Standort H1 am 07.05.2020 zwischen 20:30 Uhr und 05:30 Uhr in 15-Minu-

ten-Zeitklassen (Sonnenuntergang 21:03 Uhr, Sonnenaufgang 05:26 Uhr) 

 

 
Abbildung 15: Fledermausaktivität am Standort H2 am 23.06.2020 zwischen 21:30 Uhr und 05:30 Uhr in 15-Minu-

ten-Zeitklassen (Sonnenuntergang 21:57 Uhr, Sonnenaufgang 04:46 Uhr) 
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Die ersten Ortungsrufen von Fledermäusen wurden sowohl am 07.05.2020 (22 min nach Son-

nenuntergang), als auch am 23.06.2020 (2 min nach Sonnenuntergang) bereits wenige Minu-

ten nach Sonnenuntergang aufgenommen. Dies deutet auf nahegelegene Quartiere im Vor-

habengebiet, bzw. im räumlichen Umfeld des Vorhabengebietes hin. Am Standort H1 ist die 

Aktivität in den ersten 2,75 Stunden nach Sonnenuntergang am höchsten und um die Nacht-

mitte herum am geringsten. Für eine Stunde am Stück ist sogar gar keine Aktivität festzustel-

len. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang steigt die Aktivität noch einmal leicht an. Am Standort 

H2 war die Aktivität insgesamt etwas höher. Auch hier wurde die höchste Aktivität zu Beginn 

der Nacht (innerhalb der ersten 2,25 Stunden nach Sonnenuntergang) festgestellt, zur Nacht-

mitte nahm die Aktivität ab und stieg nochmal 1,75 Stunden vor Sonnenaufgang an. Beide 

Aktivitätsverläufe zeigen typische Muster einer Flugroute die auch von einigen Tieren als Jagd-

habitat genutzt wird. Hierbei jagen einige Tiere bereits entlang der Flugroute und fliegen dann 

weiter zu anderen Jagdgebieten, andere jagen auch in der Nachtmitte im Vorhabengebiet oder 

kehren zwischendurch in ihr Quartier zurück um beispielsweise Jungtiere zu Säugen. Letzte-

res würde auch die höhere Aktivität im Juni (im Gegensatz zum Mai) erklären. Je nach Witte-

rung gebären die Fledermäuse ihre Jungen ab Ende Mai. 

 

Potentielle Quartierstrukturen für Fledermäuse sind im Vorhabengebiet in Form von Baum Nr. 

3 bis 8 sowie Baum Nr. 10 und 13 in den vorhandenen Spalten und Rissen in / hinter der Rinde 

oder in Baumhöhlen vorhanden. Es ist von keiner Nutzung als Winterquartier auszugehen, da 

sich die Spalten, Risse und Baumhöhlen in Bereichen der Bäume befinden, die weniger als 50 

cm stark sind. Demnach kommt lediglich eine Nutzung als Sommerquartier in Frage. Des Wei-

teren ist davon auszugehen, dass sich Quartiere im räumlichen Umfeld des Vorhabengebietes 

(Gebäude und Wald) befinden. 

 

Alle einheimischen Fledermausarten sind auf Anhang IV der FFH-Richtlinie verzeichnet.  

Es besteht artenschutzrechtliche Relevanz gemäß § 44 BNatSchG. 

3.3.2 Amphibien 

Die meisten Amphibienarten sind von zwei verschiedenen Teillebensräumen, dem Landle-

bensraum und dem Wasserlebensraum, abhängig. 

Im Frühjahr, sobald die Temperaturen in der Nacht über Null liegen, suchen Amphibien zur 

Fortpflanzung ihre Laichgewässer auf. Bei einigen Arten findet die Wanderung konzentriert an 

wenigen Tagen statt, bei anderen Arten verteilt sie sich über mehrere Wochen. In den Laich-

gewässern finden Balz, Paarung, Befruchtung der Eier sowie die Eiablage statt. Dabei verfol-

gen die unterschiedlichen Arten unterschiedliche Strategien. Einige Amphibienarten sind sehr 

ortstreu und suchen Jahr für Jahr dieselben Laichgewässer auf. Aus dem im Gewässer abge-

legten Laich entwickeln sich kiemenatmende Larven, die sich durch Metamorphose zu den 

lungenatmenden adulten Tieren entwickeln. Je nach Art verbringen die adulten Tiere die Zeit 

nach der Eiablage an Land oder bleiben im Wasser. Als Landlebensraum eignen sich Habitate 

mit einer entsprechend hohen Luftfeuchtigkeit, wie beispielsweise Wälder, Hecken oder Nass-

wiesen. Wenn die Temperaturen im Herbst sinken beginnen die Amphibien ihre frostfreien 

Winterquartiere aufzusuchen. Diese können wenige hundert Meter bis zu mehre Kilometer 
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entfernt liegen. Als Winterquartier eignen sich beispielsweise Steinhaufen, Baumstümpfe oder 

Erdhöhlen. Einige Arten überwintern aber auch in ihren Laichgewässern am Gewässerboden.  

 

Im Untersuchungsgebiet befindet sich im Norden ein kleines Stillgewässer. Es liegt inmitten 

eines Weidengebüsches und ist gänzlich beschattet. Durch Laubwurf sowie Einträge aus dem 

Acker wird das Kleingewässer durch Nährstoffe gespeist und ist daher als hypertroph einzu-

stufen. Über die Sommermonate ist ein periodisches trockenfallen, in Abhängigkeit zu der vor-

herrschenden Witterung möglich. 

 

In Schleswig-Holstein kommen insgesamt acht Amphibienarten vor, die auf Anhang IV der 

FFH-Richtlinie geführt werden (Kammmolch, Kleiner Wasserfrosch, Knoblauchkröte, Kreuz-

kröte, Laubfrosch, Moorfrosch, Rotbauchunke, Wechselkröte) (vgl. Klinge & Winkler 2019). 

Die Datenabfrage beim LLUR (27.05.2020) lieferte keine Informationen hinsichtlich eines Vor-

kommens von Amphibien des Anhangs IV der FFH-Richtlinie für nach 2000. 

Aufgrund geeigneter Lebensraumbedingungen ist lediglich der Kammmolch Triturus cristatus 

potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommend. Außerdem liegt das Untersuchungsgebiet im 

Verbreitungsraum dieser Art (FÖAG 2019, basierend auf Artnachweisen nach 2000). 

Der Kammmolch kann sich nur in Gewässern reproduzieren, die keinen Fischbestand oder 

aber ausreichend Flachwasserbereiche aufweisen (Klinge & Winkler 2005). Durch das gele-

gentliche Trockenfallen des im Untersuchungsgebiet befindlichen Kleingewässers kann ein  

dauerhafter Fischbestand ausgeschlossen werden. Der Kammmolch präferiert zwar Laichge-

wässer in Offenstandorten, nutzt in Schleswig-Holstein aber auch regelmäßig Gewässer am 

Knick, Wald oder Waldrand als Laichhabitat (Klinge 2001). Auch umgebende, intensiv bewirt-

schaftete Ackerschlänge sowie ein hoher Nährstoffgehalt in den Gewässern stehen einer Be-

siedelung nicht entgegen (Klinge & Winkler 2005). Insgesamt ist die Habitatqualität des Still-

gewässers im Untersuchungsgebiet, in Anlehnung an das Bewertungschemata für das bun-

desweite FFH Monitoring (BfN 2017), als mittel bis schlecht zu bewerten. Ausschlaggebend 

ist die isolierte Lage, das Fehlen submerser Vegetation, der hohe Beschattungsgrad sowie die 

angrenzende intensive Landnutzung. Lediglich die Entfernung zum potentiellen Winterlebens-

raum (Wald, Knick) ist mit ≤ 300m als hervorragend zu bewerten. 

 

Das Kleingewässer im Norden ist als Laichgewässer für den Kammmolch geeignet. Außerdem 

ist eine Durchquerung des Untersuchungsgebietes in seinen Randbereichen während der 

Wanderung zum Laichgewässer sowie von diesem zum Landlebensraum anzunehmen. 

Es besteht artenschutzrechtliche Relevanz. 

 

Tabelle 7: Potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommende Amphibienarten 

Artname  SH D FFH BNatSchG 

Kammmolch Triturus cristatus V V IV s 
 

Rote Liste SH: Klinge (2003), Rote Liste D: Kühnel et al. 2008 (in BfN 2009) 
D = Daten unzureichend, V = Vorwarnliste, G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes, 
3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = vom Aussterben bedroht, * = ungefährdet 
FFH = Aufgeführt in Anhang IV der FFH-Richtlinie, nach Petersen et al. (2004).  
BNatSchG  s = streng geschützt, b = besonders geschützt gemäß § 7 BNatSchG (29. Juli 2009) 
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3.3.3 Reptilien  

In Schleswig-Holstein kommen nach Klinge und Winkler (2019) zwei heimische Reptilienarten 

vor, die auf Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistet sind (Zauneidechse und Schlingnatter).  

Geeignete Lebensräume für die Zauneidechse (Lacerta agilis) bestehen aus warmen Gebie-

ten mit sandigen Böden. Dies wären beispielsweise Sandheiden, Trockenrasen, Dünen und 

Strandwälle oder auch Sand- und Kiesgruben, Bahndämme, trockene Ruderalfluren und Wald-

ränder.  

Auch die Schlingnatter (Coronella austriaca) ist sehr wärmelieben und kommt auf relativ tro-

ckenen Sand- oder Torfböden vor. So ist sie beispielsweise häufig in den trockenen bis mäßig 

feuchten Randbereichen von Hoch- und Übergangsmooren zu finden. Aber auch Sandtrocken-

rasen und -heiden, Kies- und Sandgruben, Bahndämme sowie Wald- und Knickränder gehö-

ren zu ihren Lebensräumen (Klinge & Winkler 2005). 

 

Im Untersuchungsgebiet fehlen geeignete Lebensräume vollständig, sodass von keinem Vor-

kommen dieser Arten auszugehen ist. 

Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz. 

3.3.4 Insekten 

In Schleswig-Holstein kommen drei Libellenarten (Zierliche Moosjungfer, Grüne Mosaikjung-

fer, Große Moosjungfer), eine Schmetterlingsart (Nachtkerzenschwärmer) und zwei Käferar-

ten (Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer, Eremit (Juchtenkäfer)) vereinzelt vor, die nach An-

hang IV der FFH-Richtlinie europarechtlich geschützt sind. Das Untersuchungsgebiet liegt im 

Verbreitungsraum der Grünen Mosaikjungfer, der Großen Moosjungfer und des Eremiten (vgl. 

LLUR 2019).  

 

Die Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis ist in Mitteleuropa an ein Vorkommen der Krebsschere 

gebunden. Das im Untersuchungsgebiet vorhandene Kleingewässer ist als Standort für die 

Krebsschere jedoch gänzlich ungeeignet und ohnehin nahezu vegetationsfrei, sodass ein Vor-

kommen der Grünen Mosaikjungfer im Untersuchungsgebiet ausgeschlossen werden kann.  

 

Auch für die Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis ist das im Untersuchungsgebiet vor-

handene Kleingewässer als Fortpflanzungsgewässer aufgrund der Beschattung und fehlender 

Vegetation ungeeignet. 

 

Der Eremit (Osmoderma eremita) besiedelt mächtige, ältere Laubbäume, mit großen Stamm- 

oder Asthöhlen, die ausreichend Mulm in geeigneter Feuchte und Konsistenz aufweisen. Die 

Beschaffenheit und Menge des Mulms ist von großer Bedeutung, da der Mulm zum einen Ort 

der Eiablage ist, aber auch die Nahrung für die Larven darstellt. Außerdem ist der Eremit wär-

meliebend und bevorzugt Höhlungen die zumindest zeit- oder teilweise besonnt sind (bfn o.J.). 

Potentiell geeignete Lebensraumbedingungen bestehen für die Käferart Eremit an den großen 

Laubbäumen Stiel-Eiche, Weide, Pappel im Randbereich des Untersuchungsgebietes (vgl. 

Abbildung 2, Tabelle 1, Baum Nr. 1).  
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Es besteht artenschutzrechtliche Relevanz. 

 

Tabelle 8: Potentiell im Untersuchungsgebiet vorkommende Insektenarten 

Artname  SH DE FFH BNatSchG 

Eremit Osmoderma eremita 2 2 II / IV s 

SH  = Rote Liste Schleswig-Holstein: Gürlich et al. 2011,  
D  = Rote Liste Deutschland: Geiser et al. 1998  
* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = Vom Aussterben bedroht 
FFH      = Aufgeführt in Anhang IV der FFH-Richtlinie, nach Petersen et al. (2003).  
BNatSchG      s = streng geschützt, b = besonders geschützt gemäß § 7 BNatSchG (29. Juli 2009). 

 

3.4 Europäische Vogelarten 

3.4.1 Brutvögel 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Strukturen bieten geeignete Nistbedingungen so-

wie Nahrungsvorkommen. Insbesondere an den Knicks und dem Waldrand sind zahlreiche 

Insekten zur Jungaufzucht und Sämereien zur Nahrungssuche vorhanden. 

 

Im Untersuchungsgebiet bestehen geeignete Brutplatzstrukturen für Brutvögel der Gilden Ge-

hölzfreibrüter, Gehölzhöhlenbrüter, Bodennah brütende Vögel der Gras- und Staudenfluren, 

Nischenbrüter sowie bedingt für Binnengewässerbrüter und in den angrenzenden Siedlungen 

für Brutvögeln menschlicher Bauten. 

 

Die Gehölzfreibrüter finden in den Knicks sowie am Waldrand zahlreiche, geeignete Brutplatz-

strukturen. Zu den Gehölzfreibrütern zählen beispielsweise Buchfink, Grünfink, Mönchsgras-

mücke, Singdrossel oder Eichelhäher. Gehölzhöhlenbrüter können in Astlöchern sowie verlas-

senen Spechthöhlen großer Bäume Nistmöglichkeiten finden. Zu ihnen gehören beispiels-

weise die Meisenarten, Star, Gartenrotschwanz, Feldsperling und der Buntspecht. Bodennah 

brütende Vögel der Gras- und Staudenfluren, wie z.B. Dorngrasmücke, Heckenbraunelle oder 

Zilpzalp finden in der Krautflur am Knickrand sowie um das Kleingewässer herum geeignete 

Brutplatzstrukturen. Nischenbrüter legen ihre Nester beispielsweise in Nischen von Bäumen, 

Gebäuden, Böschungen oder Totholz an. Geeignete Strukturen finden sich in den Knicks, am 

Waldrand sowie um das Kleingewässer herum. Typische Vertreter dieser Gilde sind Amsel, 

Zaunkönig und Bachstelze. Das Kleingewässer samt Umgebung eignet sich sehr einge-

schränkt für Binnengewässerbrüter. Ein Brutvorkommen von Stockenten konnte jedoch nach-

gewiesen werden. 

 

Insgesamt wurden im Untersuchungsgebiet 35 Brutvogelarten nachgewiesen, bzw. können 

aufgrund der Habitatstrukturen nicht ausgeschlossen werden (vgl. Tabelle 7). Die meisten Ar-

ten gehören zu den verbreitenden, häufigen und ungefährdeten Arten in Schleswig-Holstein. 

Lediglich der Kuckuck steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste Schleswig-Holsteins. Aller-

dings sind unter den im Untersuchungsgebiet brütenden Vogelarten auch Arten die auf der 

Roten Liste Deutschlands als gefährdet oder auf der Vorwarnliste stehend gelistet sind und 

auf der Roten Liste Schleswig-Holsteins noch als ungefährdet geführt werden. Hieraus ergibt 
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sich für Schleswig-Holstein eine besondere Verantwortung zur Erhaltung dieser Arten. 

Alle Brutvogelarten sind nach dem BNatSchG als europäische Vogelarten besonders oder 

streng geschützt. 

Es besteht artenschutzrechtliche Relevanz. 

 

Gemäß LBV (2016) ist für den Star eine artspezifische Einzelfallbewertung im Rahmen der 

Konfliktanalyse (Kapitel 4) erforderlich. 

 

Tabelle 9: Übersicht der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen, bzw. nicht auszuschließenden Brutvogelarten 

Artname lateinischer Artname 
Sta-
tus Häufigkeit B

N
a

tS
c

h
G

 

D
E

 

S
H

 

E
U

-V
S

c
h

R
L

 

Stockente Anas platyrhynchos BV 1 BP feuchte 
Mulde Knick-
mitte 

b * * II/III 

Fasan Phasianus colchicus BV 1 BP feuchte 
Mulde Knick-
mitte 

b * * II/III 

Ringeltaube Columba palumbus BV 2 BP  b * * II/III 

Kuckuck Cuculus canorus pot. 
BV 

 
b V V 

 

Bachstelze Motacilla alba BV 2 BP  b * * 
 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes BV 4 BP b * * 
 

Heckenbraunelle Prunella modularis BV 1 BP b * * 
 

Rotkehlchen Erithacus rubecula BV 1 BP b * * 
 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros BV 1 BP b * * 
 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus  BV 1 BP b V * 
 

Amsel Turdus merula BV 3 BP b * * 
 

Singdrossel Turdus philomelos BV 1 BP b * * 
 

Gelbspötter Hippolais icterina BV 1 BP b * * 
 

Dorngrasmücke Sylvia communis BV 1 BP b * * 
 

Gartengrasmücke Sylvia borin BV 2 BP  b * * 
 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla BV 4 BP b * * 
 

Zilpzalp Phylloscopus collybita BV 3-4 BP b * * 
 

Fitis Phylloscopus trochilus BV 1 BP b * * 
 

Sumpfmeise Parus palustris pot. 
BV 

  b * * 
 

Weidenmeise Parus montanus pot. 
BV 

 
b * * 

 

Blaumeise Parus caeruleus BV 3-4-BP b * * 
 

Kohlmeise Parus major BV 3-4-BP  b * * 
 

Kleiber Sitta europaea BV 1 BP b * * 
 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla pot. 
BV 

 
b * * 

 

Eichelhäher Garrulus glandarius pot. 
BV 

 
b * * II 

Star Sturnus vulgaris BV 1-2 BP später 
mit Jungen 

b 3 * 
 

Haussperling Passer domesticus BV 3-4-BP b V * 
 

Feldsperling Passer montanus BV 1-2 BP  b V * 
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Buchfink Fringilla coelebs BV 2-3 BP b * * 
 

Grünfink Carduelis chloris BV 1 BP b * * 
 

Stieglitz Carduelis carduelis BV 1 BP b * * 
 

Bluthänfling Carduelis cannabina BV 1-2 BP  b 3 * 
 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula BV 1 BP b * * 
 

Kernbeisser Coccothraustes coc-
cothraustes 

pot. 
BV 

  b * * 
 

Goldammer Emberiza citrinella BV 1 BP b V * 
 

SH  = Rote Liste Schleswig-Holstein: Knief et al. 2010,  
D  = Rote Liste Deutschland: Grüneberg et al. 2015  
* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = Vom Aussterben bedroht 
EU-VSchRL  VS = Aufgeführt in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)  
BNatSchG s = streng geschützt, b = besonders geschützt gemäß § 7 BNatSchG (29. Juli 2009). 
Status = BV = Brutvogel, pot. BV = potentieller Brutvogel 

 

Der Star Sturnus vulgaris gehört zu den Teil- und Kurzstreckenziehern, zunehmend überwin-

tern aber auch einige Tiere hier bei uns. Der Star besiedelt vielfältige Lebensräume wie Auen-

wälder, lockere Weidenbestände in Röhrichten, Wälder und Waldränder, Streuobstwiesen, 

Feldgehölze, Alleen, Parks, Siedlungen mit Gärten sowie baumarme Stadthabitate. Als Höh-

lenbrüter ist er auf alten Baumbestand mit ausgefauelten Astlöchern oder Spechthöhlen, Mau-

erspalten (auch von Gebäuden) oder einem Angebot an künstlichen Nisthilfen angewiesen. Er 

brütet gerne in Kolonien und sucht seine Nahrung bevorzugt in benachbarten kurzrasigen 

Grünlandflächen, in angeschwemmtem Material oder in Bäumen. 

3.4.2 Gast- und Rastvögel 

Aufgrund der Kleinräumigkeit und der Lebensraumausstattung des Vorhabengebietes ist nicht 

von einem Vorkommen von Rastvögeln in der Größenordnung von mind. 2 % des landeswie-

ten Rastvogelbestandes auszugehen. In Bezug auf Rastvögel besteht keine artenschutz-

rechtliche Relevanz.  

 

Im Vorhabengebiet wurden 14 Vogelarten (Nahrungsgäste und Überflieger) im Vorhabenge-

biet erfasst (vgl. Tabelle 8). Der Acker selbst stellt, je nach Jahreszeit und angebauter Feld-

frucht, ein geeignetes Jagdhabitat für Greif- und Eulenvögel dar, die sich u.a. von Kleinsäugern 

ernähren. Aufgrund der Kleinräumigkeit des Vorhabengebietes, vorhandenen Ausweichmög-

lichkeiten sowie dem Verbleib der Randstrukturen (Knick, Waldrand, etc.) ist allerdings nicht 

davon auszugehen, dass das Vorhaben die Nahrungs- oder Fortpflanzungsfunktion von Gast-

vögeln beeinträchtigt. Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz in Bezug auf 

Gastvögel. 

 

Tabelle 10: Übersicht der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Gast- und Rastvögel 

Artname lateinischer Artname Status Häufigkeit B
N

a
tS

c
h

G
 

D
E

  

S
H

 

E
U

-V
S

c
h

R
L

 

Graureiher Ardea cinerea Ü   b * * 
 

Graugans Anser anser Ü   b * * II/III 
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Mäusebussard Buteo buteo NG zweimal je 1 Ex 
am westl. Acker-
rand 

s * * 
 

Turmfalke Falco tinnunculus NG regelmäßig 1 Ex 
über Acker 

s * * 
 

Lachmöwe Larus ridibundus Ü   b * * II 

Türkentaube Streptopelia decaocto NG einmal 1 Ex Straße 
im Nordteil 

b * * II 

Schwarzspecht Dryocopus martius NG einmal 1 Ex s * * I 

Buntspecht Dendrocopos major NG zweimal 1 Ex b * * 
 

Rauchschwalbe Hirundo rustica NG regelmäßig bis zu 
5 Ex über Acker 

b 3 * 
 

Mehlschwalbe Delichon urbica NG regelmäßig bis zu 
8 Ex über Acker 

b 3 * 
 

Wintergoldhähnchen Regulus regulus NG einmal 2 Ex Knick b * * 
 

Elster Pica pica NG   b * * II 

Saatkrähe Corvus frugilegus NG einmal 5 Ex Acker-
rand Westseite 

b * * 
 

Rabenkrähe Corvus corone NG zweimal 2 Ex b * * 
 

SH  = Rote Liste Schleswig-Holstein: Knief et al. 2010,  
D  = Rote Liste Deutschland: Grüneberg et al. 2015  
* = ungefährdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefährdet, 2 = stark gefährdet, 1 = Vom Aussterben bedroht 
EU-VSchRL  VS = Aufgeführt in Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG)  
BNatSchG s = streng geschützt, b = besonders geschützt gemäß § 7 BNatSchG (29. Juli 2009). 
Status = NG = Nahrungsgast, ÜF = Überflug 

4. Konfliktanalyse für artenschutzrechtlich relevante Arten 
und Maßnahmen 

In diesem Kapitel erfolgt eine Konfliktanalyse orientiert an LBV (2016). Nach Feststellung der 

artenschutzrechtlichen Relevanz für im Untersuchungsgebiet potentiell vorkommende Arten 

und Artengruppen werden alle konkret vom Vorhaben betroffenen europäischen Vogelarten 

sowie Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auf der Basis von Arten und Artengruppen in 

Bezug auf das Zutreffen der im § 44 BNatSchG formulierten Zugriffsverbote („Tötungsverbot“, 

„Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ und „Stö-

rungsverbot“) überprüft. Bei Feststellung oder Erwartung von Verbotstatbeständen werden im 

Kapitel 5 Planungsempfehlungen zur Vermeidung gegeben. 

4.1 Säugetiere 

4.1.1 Haselmaus 

4.1.1.1 Ausgangssituation  

Im Untersuchungsgebiet sind potentiell für die Haselmaus geeignete Lebensraumstrukturen in 

Form der Gehölze vorhanden. Das Untersuchungsgebiet liegt zwar nicht im Verbreitungsge-

biet der Haselmaus, ein Vorkommen kann jedoch aufgrund der potentiellen Lebensraumeig-

nung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. 

4.1.1.2 Tötungsverbot § 44 BNatSchG  

Im Zuge des Vorhabens werden keine Gehölzstrukturen entfernt, sodass von keiner vorha-

benbedingten Tötung einzelner Haselmaus-Individuen ausgegangen wird. Es sind keine 
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Maßnahmen zu beachten.  

4.1.1.3 Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten § 44 BNatSchG  

Da im Zuge des Vorhabens keine Gehölzstrukturen entfernt werden, werden auch keine po-

tentiellen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten beschädigt oder zerstört. Es sind keine Maßnah-

men zu beachten. 

4.1.1.4 Störungsverbot § 44 BNatSchG  

Gemäß LLUR (2018) können Störungen der Haselmaus auftreten, wenn zu bestimmten Zeiten 

Einflüsse, wie z.B. das weiträumige Abschneiden fruchttragender Gehölzteile den Tieren die 

Nahrungsgrundlage entziehen würde oder wenn das Vorhaben zu einer Zerschneidung des 

Lebensraumes führen würde. Da keine vorhabenbedingten Eingriffe in die Gehölzstrukturen 

geplant sind, sind keine weiteren Maßnahmen zu beachten. 

4.1.1.5 Fazit  

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG in Bezug auf die Haselmaus können ausgeschlos-

sen werden. Es sind keine Maßnahmen zu beachten. 

4.1.2 Fledermäuse 

4.1.2.1 Ausgangssituation  

Das Vorhabengebiet bietet mind. 8 Fledermausarten geeignete Lebensraumbedingungen, da-

runter auch in Schleswig Holstein gefährdete und stark gefährdete Arten. Zum einen erfüllt es 

die Funktion eines Teilbereiches eines großräumigen Nahrungsnetzes, zum anderen stellen 

die Knicks und der Waldrand bedeutende Flugrouten dar. Potentielle Sommerquartierstruktu-

ren bestehen in Form von Höhlen und Spalten / Rissen in kapitalen Bäumen im Verlauf der 

Gehölzstrukturen am Rand. 

4.1.2.2 Tötungsverbot § 44 BNatSchG  

Im Zuge des Vorhabens werden keine Gehölzstrukturen entfernt, sodass es zu keiner Zerstö-

rung potentieller Quartiere kommt. Eine Tötungsgefahr von Fledermäusen durch das Vorha-

ben kann somit ausgeschlossen werden.  

4.1.2.3 Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten § 44 BNatSchG  

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Fledermäusen können sich in Bäumen mit Höhlen und 

Spalten / Rissen befinden. Da jedoch keine Fällung von Bäumen vorgesehen ist, kommt es zu 

keiner Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 

4.1.2.4 Störungsverbot § 44 BNatSchG  

Die bedeutsamen Flugrouten im Vorhabengebiet können durch Bebauung, künstliche Be-

leuchtung oder Unterbrechung (durch unkontrollierte Gehölzrückschnitte durch Anwohner) 

zerschnitten werden. Eine Zerschneidung von Flugrouten (z.B. in Folge von Lichteinwirkung 
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oder Unterbrechung der Leitstruktur) würde die Erreichbarkeit von Jagdgebieten einschrän-

ken, bzw. unterbinden. Damit verbunden kann u.a. ein Nichterreichen von Teilen des Habitat-

verbundes (Nahrungsräume, Quartiere), eine verkürzte Phase der Nahrungssuche, ein gerin-

ger Jagderfolg durch geringere Nahrungsvorkommen (Insekten werden von künstlicher Be-

leuchtung angezogen und können dadurch in den dunklen Bereichen eine geringere Abundanz 

haben), Energieverlust durch Nutzung von Umwegen zu den Jagdhabitaten und als Resultat 

hieraus eine negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Jungtiere sowie eine geringere 

Überlebenschance in den Wintermonaten sein (LBV 2011, Lewanzik & Voigt 2013) Somit ist 

das Erkennen einer bedeutsamen Flugroute entscheidend, um die Funktionsfähigkeit von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten (LBV 2011). 

Außerdem würde durch eine Bebauung im Randbereich der Knicks oder des Waldes sowie 

durch künstliche Beleuchtung die Funktion als Nahrungshabitat eingeschränkt werden. Der 

Verbotstatbestand einer „Störung“ würde durch genannte Faktoren erfüllt werden. Hinzukom-

mend würde für Fledermausindividuen, die Quartiere in den genannten Bäumen bewohnen 

eine Lichteinwirkung ebenfalls eine Störung bedingen. 

 

Maßnahme: Eine Zerschneidung / Unterbrechung der Flugrouten ist unbedingt zu vermei-

den. Deshalb ist sicherzustellen, dass ein Dunkelkorridor von mind. 3 m ab dem Fuß der 

Gehölzstruktur erhalten wird. Dies bedeutet, dass Lichtemissionen aus dem Neubaugebiet 

auf die Flugrouten zu verhindern sind. Die Lichteinwirkung auf die Flugroute (auf den Korri-

dor von 3 m Breite ab dem Fuß der Gehölzstruktur) ist auf ein Minimum zu begrenzen (Ori-

entierungswert: < 0,1 lx). Der Dunkelkorridor ist zumindest im Norden und Osten außerhalb 

der Privatgärten anzulegen. Die Privatgärten sind im Norden und Osten durch eine feste 

Umzäunung von diesem Korridor zu trennen und im Süden von Bebauung frei zu halten. 

 

Um Lichtemissionen aus dem Neubaugebiet auf die Flugrouten zu vermeiden, ist bereits im 

Rahmen der Planungen ein Beleuchtungskonzept (welches als Anlage der Begründung zum 

B-Plan beizufügen ist) zu erstellen. In diesem sind durch planerische Vorgaben Störungen 

durch Lichtemissionen weitgehend zu minimieren. Folgende Maßnahmen sind unbedingt ins 

Beleuchtungskonzept aufzunehmen: 

− Keine Errichtung von Erschließungsstraßen angrenzend zu Flugrouten, um eine Licht-

wirkung durch Fahrzeuge und Straßenbeleuchtung zu verhindern. 

− Verzicht auf Fußgängerbeleuchtung angrenzend zu den Flugrouten. 

− Insekten- und fledermausfreundliche Gestaltung der Straßen- und Fußwegebeleuch-

tung im übrigen Vorhabengebiet → Dies bedeutet, dass ausschließlich vollabge-

schirmte Leuchten, die kein Licht in oder oberhalb der Horizontalen abstrahlen ver-

wendet werden. Eine Verwendung von Leuchtmitteln mit Wellenlängen unter 540 nm 

(Blau- und UV-Bereich) und mit einer korrelierten Farbtemperatur > 2700 K ist unzu-

lässig. 
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− Ebenfalls im Bereich der Privatgrundstücke ist nur eine gezielt auf die Fläche ausge-

richtete, insekten- und fledermausfreundliche Beleuchtung zulässig. Dies sind vollab-

geschirmte Leuchten, die kein Licht oberhalb der Horizontalen abstrahlen und eine 

maximale Lichtpunkthöhe von 3 m aufweisen. Scheinwerfer oder sonstige Beleuch-

tungen, die beispielsweise in die umgebenden Gehölzstrukturen abstrahlen, sind so-

mit unzulässig. Eine Ausleuchtung des Gartens sowie Illuminationen der Hausfassa-

den sind unzulässig. Außerdem ist eine Verwendung von Leuchtmitteln mit Wellen-

längen unter 540 nm (Blau- und UVBereich) und mit einer korrelierten Farbtemperatur 

> 2700 K unzulässig. 

 

Zusätzlich ist der zuständigen UNB durch eine lichttechnische Berechnung nachzuweisen, 

dass die Maßnahmen aus dem Beleuchtungskonzept ausreichen, um den Dunkelkorridor zu 

erhalten. Alternativ zur lichttechnischen Berechnung ist parallel zu den Leitstrukturen der 

Flugrouten eine mind. 3 m hohe Schutzstruktur als CEF-Maßnahme zu errichten. Dies bedeu-

tet, dass die Funktion der Maßnahme bis zum Eintritt der Beeinträchtigung durch das Vorha-

ben hergestellt sein muss. Die Pflanzungen sind daher zum nächstgeeigneten Zeitpunkt nach 

Inkraftsetzung des B-Plans durchzuführen (Gehölzpflanzungen werden üblicherweise zwi-

schen Herbst und Frühjahr durchgeführt, um die Niederschläge während der Anwachsphase 

nutzen zu können). Die Schutzstruktur ist als mind. 2 m breite, heimische Heckenstruktur zu 

entwickeln, sodass in der Gesamtheit eine redderähnliche Struktur mit beispielsweise einem 

mittig verlaufenden Fußweg entstehen würde. Die Gehölze sind (in der Qualität von ver-

pflanzten Sträuchern / Heistern) in einem Abstand von 1 m zueinander, mind. zweireihig im 

Versatz zu setzen. Ein in Intervallen „auf den Stock“ setzten dieser Heckenstruktur ist unbe-

dingt zu unterlassen, um eine dauerhafte Lichtabschirmung aus dem Wohngebiet heraus auf 

die Flugroute gewährleisten zu können. Bei einem Pflegeschnitt darf die Mindesthöhe von 

3 m nicht unterschritten werden. Die Schutzstruktur ist von den Privatgrundstücken durch 

eine dauerhafte Abzäunung, ohne Pforten, klar abzugrenzen, um ein negatives Einwirken 

durch die Anwohner zu unterbinden. 

 

Empfohlene Leuchtmittel: 

1. Für die Straßen- und Fußwegebeleuchtung werden Leuchten mit orangerotem Licht 

(z.B. mit PHILLIPS FORTIMO CLEARFIELD Leuchten) empfohlen, diese beeinträchti-

gen nach neuesten Erkenntnissen (SPOELSTRA et al. 2017) die Aktivität von Arten 

der Gattungen Myotis und Plecotus am wenigsten.  

2. Als Leuchten im privaten Außenbereich werden insekten- und fledermausfreundliche 

Leuchtmittel mit Warmlicht (LED-Leuchten mit warm-weißer oder gelber (= bernstein = 

amber) Lichtquelle mit Lichttemperatur 2.700 Kelvin (Eurobats, 2018) und weniger) 

empfohlen (z.B. BAT LAMP P2 der Firma INNOLUMIS). Alternativ können dort auch 



Gemeinde Selent, 9. Änderung Flächennutzungsplan                       Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

ALSE GmbH  -33- 

rote oder orangerote LED-Leuchten eingesetzt werden, die nach gegenwärtigem 

Kenntnisstand (SPOELSTRA et al. 2017) keine oder zumindest so gut wie keine Aus-

wirkungen auf lichtempfindliche Fledermäuse zu haben scheinen.  

 

Folgende Empfehlungen werden von EUROBATS (2018) außerdem unterbreitet und werden an 

dieser Stelle als Anregungen aufgeführt:  

− Minderung der Beleuchtung durch Abschaltung 2 Stunden nach Sonnenuntergang 

− Anpassung einer Dimmung an menschliche Aktivitäten  

− Vermeidung unnötiger Lichtausbreitung, sodass weite Bereiche des Vorhabengebietes 

für die nachtaktive Fauna erhalten bleiben.  

4.1.2.5 Fazit  

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG in Bezug auf Fledermäuse können nicht ausge-

schlossen werden. Es sind genannte Maßnahmen zu beachten. 

4.2 Amphibien 

4.2.1 Ausgangssituation  

Das Kleingewässer im Norden ist als Laichgewässer für den Kammmolch geeignet. Außerdem 

ist eine Durchquerung des Untersuchungsgebietes in seinen Randbereichen während der 

Wanderung zum Laichgewässer sowie von diesem zum Landlebensraum anzunehmen. 

4.2.2 Tötungsverbot § 44 BNatSchG  

Eine Tötung von Amphibien-Individuen ist durch Baufahrzeuge während der Bautätigkeit, 

durch Fahrzeuge im allgemeinen Betrieb sowie durch Fallenwirkung von Schächten, Einläufen 

oder anderen Entwässerungsbauwerken sowie an Lichtschächten möglich. 

 

Maßnahme: Durch technische Vorkehrungen an Schächten, Einläufen oder anderen Entwäs-

serungsbauwerken sowie an Lichtschächten von unterkellerten Bereichen ist eine Fallenwir-

kung für Amphibien zu verhindern (z.B. durch geeignete Gitter, Lochbleche und Ausstiegshil-

fen). Solche Maßnahmen sind im Rahmen eines dauerhaften Amphibienleitsystemes im Vor-

habengebiet zu installieren, um dem Kammmolch eine gefahrenarme Durchwanderung des 

Vorhabengebietes zu ermöglichen. Die Maßnahme ist in Abstimmung mit einem Fachexperten 

zu planen. Kammmolche haben eine Wanderdistanz von > 1.000 m (LANUV) und können da-

her im gesamten Vorhabengebiet vorkommen. 

Außerdem sind sämtliche Erd-, Erschließungs- und Bauarbeiten außerhalb der Frühjahrswan-

derung des Kammmolches (je nach Witterung ca. ab Februar bis Ende März, es ist Rückspra-

che mit der UNB zu halten) durchzuführen. Andernfalls ist der Baustellenbereich, bzw. der 

Knick und der Waldrand durch einen Amphibienschutzzaun zu sichern.  

4.2.3 Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
§ 44 BNatSchG  

Das im Vorhabengebiet befindliche Gewässer ist nicht von dem Vorhaben betroffen und bleibt 
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in seiner jetzigen Form erhalten. Ruhestätten von Amphibien befinden sich potentiell entlang 

des Knicks sowie entlang des Waldrandes. Da keine dieser Strukturen entfernt oder beschä-

digt werden kommt es zu keiner Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten, sodass 

keine Maßnahmen erforderlich sind. 

4.2.4 Störungsverbot § 44 BNatSchG  

Störungen von Amphibien, wie beispielsweise Zerschneidung des Lebensraumes durch das 

Vorhaben sind nicht auszuschließen. Als Vermeidungsmaßnahme sind die unter 4.2.2 ge-

nannten Maßnahmen zu beachten. 

4.2.5 Fazit  

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG in Bezug auf Amphibien können nicht ausge-

schlossen werden. Es sind genannte Maßnahmen zu beachten. 

4.3 Insekten 

4.3.1 Ausgangssituation  

Das Untersuchungsgebiet liegt im Verbreitungsraum des nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

europarechtlich geschützten Juchtenkäfer (Eremit) Osmoderma eremita und bietet potentiell 

geeignete Lebensraumbedingungen in Form großer Laubbäume. 

4.3.2 Tötungsverbot § 44 BNatSchG  

Da keine Bäume im Zuge des Vorhabens entfernt werden, ist von keiner vorhabenbedingten 

Tötung auszugehen. Es sind keine Maßnahmen erforderlich. 

4.3.3 Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
§ 44 BNatSchG  

Da keine Bäume im Zuge des Vorhabens entfernt werden, ist von keiner vorhabenbedingten 

Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten auszugehen. Es sind 

keine Maßnahmen erforderlich. 

4.3.4 Störungsverbot § 44 BNatSchG  

Da nur ein Bruchteil der Eremitenpoulation überhaupt jemals die Bruthöhle verlässt und der 

Eremit sich ansonsten zumeist lediglich im Bereich der Höhlenöffnung oder unmittelbar am 

Brutbaum laufend fortbewegt (sie sind nur bei Temperaturen über 25 °C flugaktiv), ist nicht 

von einer Störung durch das Vorhaben auf den Eremiten auszugehen. Es sind keine Maßnah-

men erforderlich. 

4.3.5 Fazit  

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG in Bezug auf Insekten können ausgeschlossen 

werden. Es sind keine Maßnahmen zu beachten. 
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4.4 Europäische Vogelarten 

4.4.1 Brutvögel 

4.4.1.1 Ausgangssituation 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Strukturen bieten geeignete Nistbedingungen so-

wie Nahrungsvorkommen. Insbesondere an den Knicks und dem Waldrand sind zahlreiche 

Insekten zur Jungaufzucht vorhanden. Im Untersuchungsgebiet bestehen geeignete Brutplatz-

strukturen für Brutvögel der Gilden Gehölzfreibrüter, Gehölzhöhlenbrüter, Bodennah brütende 

Vögel der Gras- und Staudenfluren, Bodenbrüter sowie bedingt für Binnengewässerbrüter und 

in den angrenzenden Siedlungen für Brutvögeln menschlicher Bauten. 

4.4.1.2 Tötungsverbot § 44 BNatSchG 

Während der Brutzeit könnten Gehölzfreibrüter oder bodennah brütende Vogelarten bei Ge-

hölzschnitt oder Mäharbeiten im Zuge der Baufeldräumung in ihren unbeweglichen Entwick-

lungsformen (Eiern und Jungvögeln) getötet werden. Außerdem könnte es anlagebedingt 

durch Kollisionen an Glasflächen zur Tötung einzelner Tiere kommen. 

 

Maßnahme: Ein Schnitt von Gehölzen oder die Beseitigung dieser sowie der Schnitt der ge-

hölzbegleitenden Säume (inkl. der Brombeeren) ist nur außerhalb der Vogelbrutzeit, zwischen 

dem 01. Oktober und dem letzten Tag des Monats Februar zulässig (vgl. BNatSchG § 39 Abs. 

5(2)). Abweichungen von der Frist bedürfen der Zustimmung durch die zuständige UNB.  

Um die Wahrscheinlichkeit einer Kollision von Vögeln an Verglasungen zu reduzieren sind 

Verglasungen über Eck, Verglasungen ohne Rahmen sowie spezielle Gläser mit einer erhöh-

ten Spiegelung, wie beispielsweise manche Wärme- oder Sonnenschutzgläser mit deutlich 

verringerter Lichttransmission in Richtung der Gehölze unzulässig. 

4.4.1.3 Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten § 44 BNatSchG 

Da im Zuge der Umsetzung keine Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (z.B. Bäume, Knicks, Ge-

bäude) beseitigt werden, sind keine Maßnahmen erforderlich.  

4.4.1.4 Störungsverbot § 44 BNatSchG 

Während der Bautätigkeit kann es durch Lärm, Licht und Bewegungen zu Störungen der vor-

kommenden Brutvogelarten kommen. Eine vorhabenbedingte Verschlechterung des Erhal-

tungszustands ist allerdings nicht zu erwarten, sodass der Verbotstatbestand „Störung“ gemäß 

§ 44 BNatSchG nicht erfüllt wird. 

4.4.1.5 Fazit 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG können in Bezug auf europäische Vogelarten nicht 

ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung sind genannte Maßnahmen zu beachten. 
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4.4.2 Star 

4.4.2.1 Ausgangssituation 

Der Star kommt mit ein bis zwei Brutpaaren im Vorhabengebiet vor. Es gelang ebenfalls der 

Nachweis von Jungvögeln. 

4.4.2.2 Tötungsverbot § 44 BNatSchG 

Da es vorhabenbedingt zu keiner Beseitigung von Bäumen kommt, kann eine Tötung von Sta-

ren in ihren unbeweglichen Entwicklungsformen (Eiern und Jungvögeln ausgeschlossen wer-

den. Anlagebedingt kann es durch Kollisionen an Glasflächen zur Tötung einzelner adulter 

Tiere kommen. 

 

Maßnahme: Es ist die genannte Vermeidungsmaßnahme unter 4.3.1.2 hinsichtlich der Kolli-

sion von Vögeln an Verglasungen zu beachten. 

4.4.2.3 Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestät-
ten § 44 BNatSchG 

Vorhabenbedingt kommt es zu keinem Entfernen von Bäumen oder anderen Gehölzen, so-

dass keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Stares zerstört oder beschädigt werden.  

4.4.2.4 Störungsverbot § 44 BNatSchG 

Durch die Bautätigkeit sowie anlagebedingt kann es zu einer erhöhten Lärm- und Lichtemissi-

onen sowie visuelle Störungen kommen. Da Gehölzstrukturen samt Saum erhalten bleiben 

und der Star nach Gassner (2010) lediglich eine Fluchtdistanz von 15 m aufweist, ist von keiner 

Verringerung des Nahrungsangebotes auszugehen.  

4.4.2.5 Fazit 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG können in Bezug auf den Star nicht ausgeschlos-

sen werden. Genannte Maßnahmen sind zu beachten. 

5. Erweiterung des Geltungsbereiches 

5.1 Anlass / Aufgabenstellung 

Der Geltungsbereich wurde im August 2022 nordwestlich um eine Fläche mit einem bestehen-

den Regenrückhaltebecken (RRB) erweitert. Dieses RRB nimmt derzeit das anfallende Nie-

derschlagswasser aus dem B-Plan Nr. 9 „Südlich der B202, westlich des ‚Krähenwaldes’ und 

nordwestlich der Straße Wehdenweg“ der Gemeinde Selent auf. Im Rahmen der Aufstellung 

des B-Plans Nr. 14 der Gemeinde Selent, soll das RRB erweitert werden, um zusätzlich das 

anfallende Niederschlagswasser aus dem zu entstehenden Wohngebiet aufnehmen zu kön-

nen. Im Zuge dessen soll ein ca. 43 m langer Knickabschnitt beseitigt werden. 

Um sicherzustellen, dass die Anforderungen an den besonderen Artenschutz erfüllt werden, 

wird mit Hilfe der Artenschutzprüfung untersucht, ob durch das geplante Vorhaben Verbotstat-

bestände nach § 44 BNatSchG entstehen würden. 
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5.2 Untersuchungsraum und beurteilungsrelevante Merkmale des 
Vorhabens 

5.2.1 Beschreibung der Erweiterungsfläche 

Die Erweiterungsfläche besteht aus einem artenarmen Wirtschaftsgrünland im nordöstlichen 

Bereich und einem bestehenden Regenrückhaltebecken im westlichen Bereich. Zwischen dem 

Regenrückhaltebecken und dem Grünland befindet sich ein Knick ohne Überhälter mit dege-

neriertem Wall (vgl. Abbildung 16). Das Grünland wird durch eine kleine Herde Schafe bewei-

det. Nördlich, bzw. nordöstlich, hinter einem Knick schließt ein Buchenwald an die Erweite-

rungsfläche an. Der Gewässerrand des RRB ist durch einen starken Gehölzbewuchs geprägt 

(vgl. Abbildung 17). Die Ufer sind steil und technisch-funktional gestaltet. Die Umgebung des 

RRB besteht aus einer regelmäßig gepflegten Rasenfläche. 

 

 
Abbildung 16: Blick aus Nordosten auf den zu entfer-

nenden Knickabschnitt (Foto: Planungsbüro ALSE 

18.01.2023) 

 
Abbildung 17: Blick aus Südosten auf das RRB (Foto: 

Planungsbüro ALSE 18.01.2023) 

5.2.2 Artenschutzrechtliche Auswirkungen des Vorhabens 

Im Rahmen des Vorhabens soll das bestehende RRB erweitert werden. Im Zuge dessen soll 

ein ca. 43 m langer Knickabschnitt entfernt werden sowie das bestehende Grünland teilweise 

in ein RRB umgewandelt werden (vgl. Abbildung 18). Der Erweiterungsbereich des RRB soll 

naturnah mit Flachwasserbereichen gestaltet werden. Falleneffekte für Kleintiere an Schäch-

ten und Ein- und Ausläufen sollen ausgeschlossen werden. 
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Abbildung 18: Erschließungsplan (iBHauck, 22.08.2022) 

 

Die sich potentiell aus dem Vorhaben ergebenden Wirkfaktoren, welche generell zu einer Er-

füllung eines Verbotstatbestandes gemäß § 44 BNatSchG führen könnten, werden in nachfol-

gender Übersicht tabellarisch zusammengestellt (vgl. Tabelle 11). 

 

Tabelle 11: Potentielle Wirkfaktoren. 

Bauphase Anlage  Betrieb 

Während der Bauphase 

könnten Tiere gestört oder 

getötet werden, die sich im 

Baufeld oder dessen unmit-

telbarer Umgebung aufhal-

ten. Baulärm könnte Tiere 

vergrämen. Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten können 

aufgegeben und / oder zer-

stört werden. 

Anlagebedingter dauerhafter 

Lebensraumverlust durch 

Überbauung. 

Durch allgemeine Störungen 

könnten Tiere vergrämt wer-

den (u.a. Lärmemissionen, 

Bewegung) sowie Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten 

dadurch aufgegeben werden. 

Auch Habitatfunktionen, die 

in Zusammenhang mit Habi-

tatstrukturen stehen, könnten 

entwertet werden. Amphi-

bien, Reptilien und andere 

Kleintiere können getötet 

werden (z.B. durch Fallenwir-

kungen an Schächten oder 

Entwässerungsbauwerken, 

durch Fahrzeuge, etc.). 

5.3. Datengrundlage / Methode 

Nach Möglichkeit wurde ergänzend zu den unter 3.1 genannten Angaben aktuellere Literatur 

verwendet. Auf eine Kartierung der vorhandenen Fauna wurde verzichtet. Stattdessen wird 

unterstellt, dass grundsätzlich jeder im Vorhabengebiet vorhandene geeignete Lebensraum / 

Lebensraumkomplex innerhalb des Verbreitungsgebiets der betrachteten Art tatsächlich 
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besiedelt ist, sodass im Falle einer Beschädigung oder Zerstörung dieser potenziellen Lebens-

stätten ihre Funktionen vollumfänglich durch artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

bzw. CEF- oder FCS-Maßnahmen gewahrt und gesichert werden. 

5.4 Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung (vgl. Tabelle 12 und Tabelle 13) werden die Tier- und Pflan-

zenarten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie und der europäischen Vogelarten ermittelt, die 

aufgrund ihrer Verbreitung sowie der vorhandenen Habitatausstattung (vgl. Kapitel 5.1 Pla-

nungsraumanalyse) im unmittelbaren Wirkbereich des Vorhabens potentiell vorkommen kön-

nen (vgl. Anhang I und II). Anschließend wird überprüft, ob ein vorhabenbezogener Eingriff in 

artspezifisch relevante Strukturen erfolgen soll, und ob somit diese Arten oder Artengruppen 

unmittelbar oder mittelbar vom Vorhaben betroffen sein können. 

 

Tabelle 12: Relevanzanalyse der Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Art/-gruppe L
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 d
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Pflanzen 

Froschkraut 
Luronium natans 

+ - 
Das Froschkraut ist eine konkurrenzschwache 
Pionierart und kommt in nährstoffarmen bis mä-
ßig nährstoffreichen Stillgewässern oder lang-
samen Fließgewässern z.B. Bächen, Gräben, 
Teichen, Moortümpeln und Moorweihern vor. 
Es wächst in der sonnig bis halbschattigen 
Flachwasserzone von wenig bewachsenen 
Uferbereichen mit schlammigem, lehmig-toni-
gem, kiesigem oder sandigem Boden (BfN 
o.J.). Außerdem ist diese Art nur noch mit klei-
nen Restbeständen an zumeist bekannten Son-
derstandorten aufzufinden (LBV 2016). 

 - 

Kriechender Schei-
berich 
Apium repens 

-  
 

 - 

Schierlings-Wasser-
fenchel 
Oenanthe conioides 
 

- 
 

 
 

 - 

Säugetiere 

Schweinswal 
Phocoena phocoena 

-   - 

Biber 
Castor fiber 

-  
 

 - 
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Fischotter 
Lutra lutra 

+ - 
Der Fischotter ist auf Strukturen wie Flüsse, 
Seen oder Küstenufer angewiesen (vgl. Kern 
2016). Er benötigt breite strukturreiche Uferbe-
reiche mit steiler und flacher Böschung, Kolken 
und Unterspülungen. Wichtig sind auch vom 
Menschen nicht genutzte Uferabschnitte, für 
störungsarme Versteck- und Wurfplätze. Das 
hier betreffende RRB stellt keinen geeigneten 
Lebensraum für den Fischotter dar (BfN o.J.). 

 
- 

Haselmaus 
Muscardinus avel-
lanarius 

+ + 
Generell besiedelt die Haselmaus (Muscardi-
nus avellanarius) sowohl Hecken- und Knick-
land-schaften, als auch Wälder. Dabei ist sie 
auf kleinklimatisch günstige Bedingungen so-
wie dichte und artenreiche Gehölzbestände 
ange-wiesen. Sie bevorzugt südexponierte La-
gen, während Niederungslagen von ihr meist 
gemie-den werden (LLUR 2018, Borkenhagen 
2014). Die Gehölzstrukturen Im Vorhabenge-
biet sind als Lebensraum für die Haselmaus po-
tentiell geeignet. 

+ + 

Waldbirkenmaus 
Sicista betulina 

- 
 

  - 

Wolf 
Canis lupus 

+ - 
Das Gebiet ist zu siedlungsgeprägt und klein-
räumig, als dass es als Revier für Wölfe geeig-

net wäre. 

 
- 

Fledermäuse (alle Arten) 

Breitflügelfledermaus 
Eptesicus serotinus 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

- - 

Bechsteinfledermaus 
Myotis bechsteinii 

- 
  

- 

Große Bartfledermaus 
Myotis brandtii 

- 
  

- 

Teichfledermaus 
Myotis dasycneme 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 

- - 
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(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

Wasserfledermaus 
Myotis daubentonii 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

- - 

Großes Mausohr 
Myotis myotis 

-   - 

Kleine Bartfledermaus 
Myotis mystacinus 

- 
  

- 

Fransenfledermaus 
Myotis nattereri 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

- - 

Kleinabendsegler 
Nyctalus leisleri 

- 
  

- 

Großer Abendsegler 
Nyctalus noctula 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 

+ - 
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Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

Rauhautfledermaus 
Pipistrellus nathusii 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

- - 

Zwergfledermaus 
Pipistrellus pipistrellus 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

- - 

Mückenfledermaus 
Pipistrellus pygmaeus 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

- - 

Braunes Langohr 
Plecotus auritus 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 

- - 
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nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

Zweifarbfledermaus 
Vespertilio murinus 

+ + 
Es sind keine geeigneten Quartierstrukturen im 
Vorhabengebiet vorhanden.  
Eine Nutzung als Teilbereich eines größeren 
Nahrungsnetzes ist anzunehmen, würde aber 
auch nach Umsetzung der Maßnahme beste-
hen bleiben.  
Insbesondere der Waldrandbereich sowie der 
nordöstliche, gehölzbestandene Randbereich 
des Grünlands (letzterer außerhalb des Gel-
tungsbereiches) können eine Funktion als Flug-
route haben. Der Nordöstliche Randbereich ist 
als Verlängerung der in 2020, festgestellten 
Flugrouten, aufgrund der geringeren Distanz 
(beispielsweise im Vergleich zu dem Knickab-
schnitt östlich des bestehenden RRB) sowie der 
östlich der Straße Wehdenweg vorhandenen 
Gehölzstruktur, welche ebenfalls eine Leitfunk-
tion haben kann, am wahrscheinlichsten. 

- - 

Amphibien 

Kammolch 
Triturus cristatus 

+ 
 

+ 
Die Laichgewässer des Kammmolchs sind 
sonnig und mäßig tief mit lichter Ufervegeta-
tion, bevorzugt ohne Fischbesatz. Es handelt 
sich vor allem um Kleingewässer, Tümpel und 
Weiher, aber auch künstliche Gewässer z.B. 
Gartenteich oder Abbaugrubengewässer. Grä-
ben besiedelt er nur selten und in natürlichen 
Fließgewässern kommt er nicht vor. Die Laich-
gewässer sind größtenteils an Offenlandstan-
dorten, seltener an Knicks im Wald oder am 
Waldrand zu finden, vereinzelt auch im Sied-
lungsbereich z. B. Gartenteiche und kühl-
feuchte Kellerräume. (LANU SH 2005, LANUV 
NRW o.J.). Das RRB im Plangebiet weißt eine 
mittel bis schlechte Habitatqualität für den 
Kammmolch auf, eine Nutzung als Laichge-
wässer ist jedoch nicht gänzlich auszuschlie-
ßen.  
Außerdem ist eine Durchquerung des Untersu-
chungsgebietes während der Wanderung zum 
Laichgewässer sowie von diesem zum Landle-
bensraum anzunehmen. 

+ + 

Kleiner Wasserfrosch 
Rana lessona 

-  
 

 - 

Knoblauchkröte 
Pelobates fuscus 

+ 
 

- 
Neben einem geeigneten Laichgewässer (häu-
fig vegetations- und nährstoffreiche Stillge-
wässer, die sich oft in Verlandung befinden, 
doch nicht zu flach sein dürfen, oftmals handelt 
es sich auch um anthropogene Stillgewässer 
z. B. Regenrückhaltebecken, Lösch-, Klär- und 
Fischteiche im Siedlungsbereich), benötigt die 
Knoblauchkröte einen grabfähigen Boden. Be-
vorzugt sind offene, steppenartige Lebens-
räume mit leichten Böden. In Schleswig-

- - 
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Holstein sind diese Habitate nur in Sand- und 
Kiesgruben oder auf Militärübungsplätzen zu 
finden. Im Winter gräbt sich die Knoblauch-
kröte an Land im Boden ein und legt Wander-
distanzen von meist 200 (max. 1.200) m zu-
rück (LANU SH 2005, LANUV NRW o.J.). 
Durch die starke Durchwurzelung sowie die 
Schwere des Bodens, bietet dieser nicht die 
notwendige Grabfähigkeit, auf welche die 
Knoblauchkröte angewiesen ist. Zusätzlich ist 
durch einen Starken Bewuchs des RRB mit 
Gehölze keine ausreichende Besonnung des 
gegeben.  

Kreuzkröte 
Bufo calamita 

+ 
 

- 
Die Kreuzkröte besiedelt sonnenexponierte 
frühe Sukzessionsstadien von Offenlandstruk-
turen. Als Laichhabitat dienen typischerweise 
Gewässerkomplexe aus mehr als 20 flachen 
Klein- oder Kleinstgewässern. Die Gewässer 
führen häufig nur zeitweilig Wasser und sind 
weitgehend vegetationsfrei. In Schleswig-Hol-
stein umfasst dies meist Dünentäler, Strand-
seen, Kleingewässer im Moorrandbereich so-
wie vegetationsarme Tümpel, Weiher und Tei-
che, Gräben, Fahrspuren, aber auch größere 
Flachgewässer. (LANU SH 2005, LANUV NRW 
o.J.). Im Vorhabengebiet sind keine geeigneten 
Lebensraumstrukturen vorhanden. 

 
- 

Laubfrosch 
Hyla arborea 

+ 
 

- 
Die Laichgewässer des Laubfrosches sind oft-
mals voll oder stark besonnt, flach und krautig, 
bevorzugt in frühen Sukzessionsstadien befind-
lich. Häufig liegen sie im Windschatten von Ge-
hölzen. Selten werden Gewässer im Wald be-
siedelt, solange ausreichende Wassererwär-
mung und Sonneneinstrahlung stattfinden. Die 
besiedelten Gewässer befinden sich vor allem 
auf lehmigen Böden in strukturreichen Grün-
landbereichen in Grundwassernähe. In der 
Nähe zum Laichgewässer und im Landlebens-
raum müssen geeignete Kletterstrukturen für 
die Jagd und zum Sonnen z.B. Hochstauden 
und Buschwerk vorhanden sein. Der Laub-
frosch nutzt ein Netz aus mehreren Gewässern 
zwischen denen er wandert. (LANU SH 2005, 
LANUV NRW o.J.). Das RRB im Vorhabenge-
biet eignet sich nicht als Laichgewässer für den 
Laubfrosch.  

 
- 

Moorfrosch 
Rana arvali 

+ 
 

- 
Der Moorfrosch als eurytope Art besiedelt eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Habitaten -darun-
ter Feucht- und Nasswiesen, Niedermoore, 
Bruchwälder, Gräben, Teiche, Moorgewässer, 
Kleinstgewässer in Wegespuren, leicht von 
Salz beeinflusste Gewässer, Seen u.v.m. Er be-
vorzugt als Laichhabitat einen gleichbleibend 
hohen Wasserstand. Er meidet schattige Ge-
wässer, toleriert jedoch den Halbschatten. Die 
Laichballen werden häufig in sonnigen Flach-
wasserbereichen in 5 bis 25 cm Tiefe, in denen 
eine vertikale Vegetationsstruktur aus dem 
Wasser ragt abgelegt, gerne auch außerhalb 
des Uferbereiches. Außerdem sollten ausrei-
chend Tagesverstecke wie Binsen und Gras-
bülten am Gewässerrand vorhanden sein 
MULNV & FÖA 2021). Das RRB ist als Laich-
gewässer für den Moorfrosch nicht geeignet. 

 
- 
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Rotbauchunke 
Bombina bombina 

+ 
 

- 
Die Laichgewässer der Rotbauchunke variieren 
stark in ihrer Größe. Sie können von wenigen 
Quadratmetern bis zu maximal 40 Hektar groß 
sein. Optimal ist eine reich strukturierte, nicht zu 
dichte Vegetation im frühen Sukzessionssta-
dium. Die Gewässer befinden sich Offenlandre-
gionen mit starkem Relief, häufig ackerbaulich 
genutzte Regionen und Militärübungsplätze. 
Bei größeren Gewässern nutzt die Rotbauchun-
ke voll besonnte Flachwasserzonen, welche 
sich leicht erwärmen. Bekannte (LANU SH 
2005). Das RRB ist als Laichgewässer für die 
Rotbauchunke ungeeignet. 

 
- 

Wechselkröte 
Bufo viridis 

- 
 

 
 

 - 

Reptilien 

Schlingnatter 
Coronella austriaca 

-  
 

 - 

Zauneidechse 
Lacerta agilis 

- 
 

  
- 

Fische 

Atlantischer Stör 
Acipenser sturio 

- 
 

 
 

 - 

Ostseeschnäpel 
Coregonus maraena 

- 
 

 
 

 - 

Schnäpel 
Coregonus 
oxyrhynchus 

- 
 

 
 

 - 

Insekten 

Eremit 
Osmoderma eremita 

+ 
 

- 
Die Käferart Eremit besiedelt mächtige, ältere 
Laubbäume, mit großen Stamm- oder Asthöh-
len, die ausreichend Mulm in geeigneter 
Feuchte und Konsistenz aufweisen. Die Be-
schaffenheit und Menge des Mulms sind von 
großer Bedeutung, da der Mulm zum einen Ort 
der Eiablage ist, aber auch die Nahrung für die 
Larven darstellt. Zudem ist der Eremit wärme-
liebend und bevorzugt Höhlungen, die zumin-
dest zeit- oder teilweise besonnt sind (bfn o.J.). 
Im Vorhabengebiet fehlen solche Bäume. 

- - 

Heldbock 
Cerambyx cerdo 

- 
 

 
 

 - 

Schmalb. Breitflügel-
Tauchkäfer 
Graphoderus biline-
atus 

- 
 

  - 

Asiatische Keiljungfer 
Gomphus flavipes 

-  
 

 - 

Große Moosjungfer 
Leucorrhinia pectora-
lis 

+ 
 

- 
Die Große Moosjungfer besiedelt Gewässer mit 
einer Ausstattung an unterschiedlichen Struktu-
ren (unterschiedliche Pflanzenarten, Vorkom-
men von Unterwasserpflanzen sowie offenen 
Wasserflächen, hohe Sonneneinstrahlung, 
etc.). 
Zur Fortpflanzung bevorzugt sie flache, warme 
Bereiche von Gewässern mit dunklem Grund 
und Wasser mit hohem Huminstoffgehalt z.B. 
Gewässer in Mooren oder Toteislöchern, aber 

- - 
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auch andere Kleingewässer und Gewässer von 
Abgrabungsstandorten. Die Große Moosjung-
fer besiedelt bevorzugt Gewässer ohne Fisch-
besatz oder mit nur geringer Fischdichte (BfN 
o.J.). Das RRB im Vorhabengebiet weißt diese 
Eigenschaften nicht auf und ist deshalb nicht 
als Lebensraum geeignet. 

Grüne Flussjungfer 
Ophiogomphus cecilia 

-   - 

Grüne Mosaikjungfer 
Aeshna viridis 

+ - 
Die Grüne Mosaikjungfer besiedelt Stillgewäs-
ser und langsame Fleißgewässer, die dichte 
Bestände der Wasserpflanze Krebsschere auf-
weisen. Die Blätter der Krebsschere dienen zur 
Eiablage und die Blattrosetten sind Lebens-
raum der Larven. Sie bevorzugt Gewässer die 
nicht trockenfallen und einen mittleren Nähr-
stoffgehalt haben (BfN o.J.). Das RRB im Vor-
habengebiet weißt diese Eigenschaften nicht 
auf und ist deshalb nicht als Lebensraum geeig-
net. 

 
- 

Zierliche Moosjungfer 
Leucorrhinia caudalis 

- 
 

 
 

 - 

Östliche Moosjungfer 
Leucorrhinia albifrons 

-   - 

Sibirische Winterli-
belle 
Sympecma paedisca 

- 
 

  - 

Nachtkerzenschwär-
mer 
Proserpinus proser-
pina 

-  
 

 - 

Goldener Schecken-
falter 
Euphydryas aurinia 

-   - 

Weichtiere 

Kleine Flußmuschel 
Unio crassus 

- 
 

 - 

Zierliche Tellerschne-
cke 
Anisus vorticulus 

+ - 
Die Zierliche Tellerschnecke besiedelt Stillge-
wässer mit sauberem, klarem und sauerstoffrei-
chem Wasser, das meist reich an Kalk ist. Sie 
bevorzugt Flachwasserbereiche, die sich 
schnell erwärmen und eine reichhaltige Was-
serpflanzendichte aufweisen. Da sie über ihre 
Lunge atmet, ist sie häufig an der Wasserober-
fläche zu finden (LfU 2014). Das RRB im Vor-
habengebiet ist aufgrund des hohen Nährstoff-
gehaltes (Laubwurf) nicht geeignet. 

 - 

      

Legende: 
* artspezifisches Verbreitungsgebiet in SH siehe Anhang I 
 + = Lage innerhalb der bekannten Vorkommenskulisse oder angrenzend zu dieser 
 - = Lage außerhalb der bekannten Vorkommenskulisse 
**  Art- /bzw. gruppenspezifische Lebensraumansprüche siehe Anhang I 
 + = im Untersuchungsbereich (Vorhabengebiet + Wirkbereich des Vorhabens) 

sind geeignete Lebensraumstrukturen für diese Art / -gruppe vorhanden 
 - = im Untersuchungsbereich (Vorhabengebiet + Wirkbereich des Vorhabens) be-

stehen keine geeigneten Lebensraumstrukturen für diese Art / -gruppe 
*** vorhabenbezogener Eingriff in artspezifisch relevante Strukturen 
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 + = ist gegeben 
 - = ist nicht gegeben 
**** artenschutzrechtliche Relevanz 
 + = es besteht eine artenschutzrechtliche Relevanz 
 - = es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz 

 

Die Lage des Vorhabengebietes in Bezug zu artspezifischen Verbreitungsgebieten spielt zur 

Beurteilung der Relevanz von europäischen Vogelarten zunächst keine Rolle, da die Betrach-

tung auf Gilden-/bzw. Gruppenniveau erfolgt. Ergibt die anschließende Bestands- und Raum-

nutzungserfassung ein (mögliches) Vorkommen von Arten, die einer Einzelfallbetrachtung 

nach LBV (2016) bedürfen, so werden diese im Rahmen der Konfliktanalyse (Kapitel 6) ent-

sprechend behandelt.  

 

Tabelle 13: Relevanzanalyse der europäischen Vogelarten 

Gilde / Gruppe 
Lebensraumeignung 
im Wirkbereich des Vorhabens * v

o
rh

a
b

e
n

b
e
z
o

g
e

n
e

r 

E
in

g
ri

ff
 i

n
 a

rt
s

p
e
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fi
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c
h
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e
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a

n
te

 S
tr

u
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-

tu
re

n
 *

* 

a
rt

e
n

s
c
h

u
tz

re
c

h
tl

i-

c
h

e
 R

e
le

v
a

n
z
 *

**
 

Brutvögel 

Bodennah brütende 
Vögel der Gras- und 
Staudenfluren 

+ 
In den Gehölzstrukturen und den Randbereichen zu 

der Grünlandfläche können bodennah brütende Vögel 
wie z.B. der Zaunkönig geeignete Brutplatzstrukturen 

finden. 

+ + 

Bodenbrüter + 
In den Gehölzstrukturen können Bodenbrüter wie z.B. 
das Rotkehlchen geeignete Brutplatzstrukturen finden. 
Die Grünlandfläche eignet sich als Brutplatz für z.B. die 

Feldlerche. 

+ + 

Binnengewässerbrü-
ter (incl. Röhricht) 

+ 
Im Randbereich des RRB können Binnengewässerbrü-

ter, wie die Stockente, geeignete Brutplatzstrukturen 
finden. 

+ + 

Gehölzfreibrüter 
(incl. geschlossene 
Nester, z.B. Beutel-
meise) 

+ 
In den Gehölzen befinden sich geeignete Brutplatz-

strukturen, wie z.B. für die Amsel. 

+ + 

Gehölzhöhlenbrüter - 
Es fehlen geeignete Brutplatzstrukturen. 

 
- 

Bodenhöhlenbrüter - 
Es fehlen geeignete Brutplatzstrukturen. 

- - 

Nischenbrüter - 
Es fehlen geeignete Brutplatzstrukturen. 

 
- 

Felsbrüter - 
Es fehlen geeignete Brutplatzstrukturen. 

 - 

Brutvogel menschli-
cher Bauten 
einschließlich Gitter-
masten und 

- 
Es fehlen geeignete Brutplatzstrukturen. 

 
- 
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Flachdächer 

Gast- und Rastvögel 

Gastvögel + 
Gastvögel (Überwinterungsgäste, Nahrungsgäste) kön-
nen zeitweise, insbesondere zur Nahrungssuche vor-
kommen. Es ist davon auszugehen, dass insbesondere 
die Randbereiche sowie die Gehölze zur Nahrungssu-
che dienen. Aufgrund der geringen Größe des Vorha-
bengebietes und des vergleichbar geringen Eingriffs 
wird nicht davon ausgegangen, dass das Vorhabenge-
biet zur Erhaltung der Fortpflanzungsfunktion essentiell 
ist. 

- - 

Rastvögel - 
Der Untersuchungsbereich bietet für Rastvögel keine 

ausreichenden Nahrungsvorkommen. 

 - 

    

Legende: 
*  Art- /bzw. gruppenspezifische Lebensraumansprüche siehe Anhang II 
 + = im Untersuchungsbereich sind geeignete Lebensraumstrukturen für 

diese Art / -gruppe vorhanden 
 - = im Untersuchungsbereich bestehen keine geeigneten Lebensraum-

strukturen für diese Art / -gruppe 
** vorhabenbezogener Eingriff in artspezifisch relevante Strukturen 
 + = ist gegeben 
 - = ist nicht gegeben 
*** artenschutzrechtliche Relevanz 
 + = es besteht eine artenschutzrechtliche Relevanz 
 - = es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz 

5.5 Konfliktanalyse für artenschutzrechtlich relevante Arten und 
Maßnahmen 

5.5.1 Haselmaus 

Ausgangssituation: 

Im Vorhabengebiet sowie dessen Randbereich sind Strukturen (Knicks und artenreiche Ge-

hölze) vorhanden, die potentiell als Lebensraum für die Haselmaus geeignet sind. Im Rah-

men des Vorhabens sollen ca. 43 m Knick entfernt werden. Es ist nicht auszuschließen, 

dass sich dort Nester der Haselmaus befinden. Es kann sich sowohl um Nester handeln, die 

der Fortpflanzung dienen (Wurfnester der Weibchen und gemeinsam mit heranwachsenden 

Jungtieren genutzte Nester) als auch um Ruhestätten in Form von Sommer- und Winternes-

tern (darunter Bodennester während des Winterschlafs). 

Tötungsverbot § 44 BNatSchG 

Es handelt sich bei der Entfernung des Knickabschnittes (circa 43 m) um einen kleinflächi-

gen Eingriffsraum. Zudem sind im Umfeld ausreichend Ausweichhabitate für die Haselmaus 

in Form von zahlreichen Knicks und anderen Gehölzen vorhanden. Es ist davon auszuge-

hen, dass eventuell in den Knickabschnitten vorkommende Haselmäuse Teil einer großen 

und ansonsten stabilen und gesicherten Population sind. Gemäß LBV (2018) können diese 

Abschnitte deshalb entfernt werden. Um eine Tötung von Haselmäusen bei Entfernung des 

Knickabschnittes (z.B. im Winter durch Überfahren von Bodennestern oder in den übrigen 

Monaten durch Beschädigung freihängender Nester) zu vermeiden, sind Maßnahmen zu 

beachten. 
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Maßnahmen: 

Der betreffende Knickabschnitt ist durch eine sog. „gestaffelte Flächeninanspruchnahme“ 

zu entfernen. Dies bedeutet: 

− Zunächst Rückschnitt der Gehölze im Winter (außerhalb der Vogelbrutzeit, zwischen 

dem 01. Oktober und dem 28. Februar). Hierbei ist darauf zu achten schonend vor-

zugehen, d.h. die Gehölze sind händisch mit Freischneider und Motorsäge zu ent-

fernen und die Gehölzreste abzutransportieren. Ein Überfahren der Gehölzstubben 

ist unbedingt zu vermeiden. 

− Anschließend Rodung der Stubben ab Ende der Überwinterungsphase (ab Ende Ap-

ril) 

Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten § 44 

BNatSchG 

Durch Entfernung eines Knickabschnittes von ca. 43 m Länge werden potentielle Fortpflan-

zungs- oder Ruhestätten der Haselmaus zerstört oder beschädigt. Im direkten Umfeld des 

Vorhabengebiet findet die potentiell im Vorhabengebiet vorkommende Haselmaus aller-

dings ausreichend Ausweichhabitate, z.B. in Form von Knicks und Gehölzen. Es sind keine 

Maßnahmen zu beachten. 

Störungsverbot § 44 BNatSchG 

Durch die Entfernung eines Knickabschnittes kann die Funktion des Gebietes als Habitat für 

die Art eingeschränkt werden. Allerdings handelt es sich hier um einen sehr geringen Eingriff 

auf ca. 43 m Länge und es ist davon auszugehen, dass die Haselmaus in der unmittelbaren 

Umgebung ausreichend Ausweichhabitate vorfindet. Es sind keine Maßnahmen zu beach-

ten. 

Fazit 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG können in Bezug auf die Haselmaus nicht aus-

geschlossen werden. Zur Vermeidung sind genannte Maßnahmen zu beachten. 

5.5.2 Amphibien 

Ausgangssituation 

Ein Vorkommen der streng geschützten Art Kammmolch ist im Vorhabengebiet nicht aus-

zuschließen. Das RRB kann dem Kammmolch als Laichgewässer dienen und die Umge-

bung als Landlebensraum. 

Tötungsverbot § 44 BNatSchG 

Im Zuge der Erweiterung des RRB ist nicht auszuschließen, dass Amphibien im Rahmen 

der Baufeldräumung sowie während der Bautätigkeit durch Baufahrzeuge getötet oder ver-

letzt werden. Es sind Maßnahmen zu beachten. 

Maßnahme: 

Die Erdarbeiten (inkl. Beseitigung von Stubben) sind nur außerhalb der Frühjahrswanderun-

gen des Kammmolchs (je nach Witterung ab Februar bis März) durchzuführen. 

Für die Erweiterung des RRB ist eine minimalinvasive Bauausführung zu wählen, d.h.: 

− Durchführung im Hochsommer, sodass das RRB nur noch einen minimalen Wasser-

stand aufweist 
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− Aushebung des Erweiterungsbereiches zunächst ohne Eingriff in das bestehende 

RRB, sodass eine Art „Damm“ stehen bleibt. Erst nachdem der Erweiterungsbereich 

hergestellt wurde, wird dieser „Damm“ vorsichtig entfernt. Durch dieses Vorgehen 

kann auf ein Abpumpen des Wassers aus dem bestehenden RRB verzichtet werden 

und etwaige Amphibien (in allen Lebensformen) sowie andere Wasserorganismen 

werden nicht getötet. 

− Um zu verhindern, dass an Land mobile Amphibien in den Baustellenbereich gelan-

gen, wird ein Amphibienschutzzaun zwischen bestehendem RRB und der Erweite-

rungsfläche installiert 

Außerdem wird durch technische Vorkehrungen an Schächten, Einläufen oder anderen Ent-

wässerungsbauwerken eine Fallenwirkung für Amphibien verhindert (z.B. durch geeignete 

Gitter, Lochblechen und Ausstiegshilfen). 

Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten § 44 

BNatSchG 

Das RRB als potentielle Fortpflanzungsstätte wird in naturnaher Ausführung erweitert. Ne-

ben der Vergrößerung der Fortpflanzungsstätte wirkt sich dies positiv auf die Habitatqualität 

aus. Es sind keine Maßnahmen zu beachten. 

Störungsverbot § 44 BNatSchG 

Eine Störung von Amphibien im Sinne § 44 BNatSchG würde vorliegen, wenn vorhabenbe-

dingte Beeinträchtigungen geeignet sind, den lokalen Erhaltungszustand zu verschlechtern. 

Solche Störungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Es sind keine Maßnahmen 

zu beachten. 

Fazit 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG können in Bezug auf Amphibien nicht ausge-

schlossen werden. Zur Vermeidung sind genannte Maßnahmen zu beachten. 

5.5.3 europäische Vogelarten - Brutvögel 

Ausgangssituation 

Die im Vorhabenbereich vorhandenen Strukturen bieten potentiell geeignete Nistbedingun-

gen sowie Nahrungsvorkommen für Brutvogelarten aus den Gilden: Bodennah brütende Vö-

gel der Gras- und Staudenfluren, Bodenbrüter, Gehölzfreibrüter, und Binnengewässerbrü-

ter. 

Tötungsverbot § 44 BNatSchG 

Es ist nicht auszuschließen, dass Brutvögel in den Gehölzstrukturen, dem Randbereich des 

Grünlands sowie im Randbereiche des RRB im Rahmen der Durchführung des Vorhabens 

in ihren unbeweglichen Entwicklungsformen (Eier und Jungvögel) getötet oder verletzt wer-

den. Der Verbotstatbestand ,,Fangen, Töten, Verletzen” kann somit nicht ausgeschlossen 

werden. 

Maßnahme: 

Der Schnitt von Gehölzen sowie der Schnitt von gehölzbegleitenden Säumen (inkl. Brom-

beeren) ist nur außerhalb der Vogelbrutzeit, zwischen dem 01. Oktober und Ende Februar, 

zulässig. 
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Sofern die Bauarbeiten innerhalb der Vogelbrutzeit stattfinden sollen, ist vor dessen Beginn 

durch einen Fachgutachter zu prüfen, ob sich innerhalb des Baufeldes aktive Brutstätten 

von europäischen Vogelarten befinden. Sollte dem so sein, kann erst nach Beendigung des 

Brutgeschehens mit den Bautätigkeiten begonnen werden. 

Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten § 44 

BNatSchG 

Durch die Beseitigung des ca. 43 m langen Knickabschnittes werden Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten für europäische Brutvögel zerstört. Allerding handelt sich bei den potentiell in 

den Gehölzstrukturen und Randbereichen vorkommenden Brutvogelarten um überwiegend 

ungefährdete und allgemein verbreitete Arten. Da die hier potentiell vorkommenden Brutvo-

gelarten ihre Brutstätten zudem in der Regel nicht erneut nutzen, im Umfeld ausreichend 

Ausweichmöglichkeiten bestehen und der Knick innerhalb des Gemeindegebietes ausgegli-

chen wird (siehe Umweltbericht), wird nicht davon ausgegangen, dass sich der Erhaltungs-

zustand der potentiell dort vorkommen Brutvogelarten verschlechtert. Für Brutvögel der 

Gilde Binnengewässerbrüter werden die potentiellen Brutplatzstrukturen erweitert und auf-

gewertet (naturnahe Gestaltung des Erweiterungsbereiches des RRB). Es sind keine Maß-

nahmen zu beachten. 

Störungsverbot § 44 BNatSchG 

Während der Bautätigkeiten kann es durch Lärm, Licht und Bewegungen zu Störungen der 

im Vorhabengebiet oder dessen Umgebung vorkommenden Brutvogelarten kommen. Eine 

vorhabenbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustands ist allerdings nicht zu erwar-

ten, sodass der Verbotstatbestand „Störung“ gemäß § 44 BNatSchG nicht erfüllt wird. Es 

sind keine Maßnahmen erforderlich. 

Fazit 

Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG können in Bezug auf europäische Vogelarten 

nicht ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung sind genannte Maßnahmen zu beachten. 

6. Übersicht artenschutzrechtliche Maßnahmen 

1. Vermeidungsmaßnahmen 

1.1 Haselmaus (Erweiterung 
des Geltungsbereiches) 

Der betreffende Knickabschnitt ist durch eine sog. „gestaf-
felte Flächeninanspruchnahme“ zu entfernen. Dies be-
deutet: 

− Zunächst Rückschnitt der Gehölze im Winter (au-
ßerhalb der Vogelbrutzeit, zwischen dem 01. Ok-
tober und dem 28. Februar). Hierbei ist darauf zu 
achten schonend vorzugehen, d.h. die Gehölze 
sind händisch mit Freischneider und Motorsäge zu 
entfernen und die Gehölzreste abzutransportie-
ren. Ein Überfahren der Gehölzstubben ist unbe-
dingt zu vermeiden. 

− Anschließend Rodung der Stubben ab Ende der 
Überwinterungsphase (ab Ende April) 

1.2 Fledermäuse Zur Vermeidung des Störungsverbotes dürfen die Flug-
routen nicht zerschnitten, bzw. unterbrochen werden. 
Deshalb sind die Flugrouten unbedingt als 
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Dunkelkorridore zu erhalten. Die Lichteinwirkung auf die 
Flugroute (auf den Korridor von 3 m Breite ab dem Fuß 
der Gehölzstruktur) ist auf ein Minimum zu begrenzen 
(Orientierungswert: < 0,1 lx). Der Dunkelkorridor ist zu-
mindest im Norden und Osten außerhalb der Privatgärten 
anzulegen. Die Privatgärten sind im Norden und Osten 
durch eine feste Umzäunung von diesem Korridor zu tren-
nen und im Süden von Bebauung frei zu halten. 
 
Um Lichtemissionen aus dem Neubaugebiet auf die Flug-
routen zu vermeiden, ist bereits im Rahmen der Planun-
gen ein Beleuchtungskonzept (welches als Anlage der 
Begründung zum B-Plan beizufügen ist) zu erstellen. In 
diesem sind durch planerische Vorgaben Störungen 
durch Lichtemissionen weitgehend zu minimieren. 
 
Zusätzlich ist der zuständigen UNB durch eine lichttech-
nische Berechnung nachzuweisen, dass die Maßnahmen 
aus dem Beleuchtungskonzept ausreichen, um den Dun-
kelkorridor zu erhalten. Alternativ zur lichttechnischen Be-
rechnung ist parallel zu den Leitstrukturen der Flugrouten 
eine mind. 3 m hohe Schutzstruktur als CEF-Maßnahme 
zu errichten. Dies bedeutet, dass die Funktion der Maß-
nahme bis zum Eintritt der Beeinträchtigung durch das 
Vorhaben hergestellt sein muss. 
 
Weitere Details zur Umsetzung sind dem Kapitel 4.1.2.4 

zu entnehmen. 

1.3 Amphibien Durch technische Vorkehrungen an Schächten, Einläufen 
oder anderen Entwässerungsbauwerken sowie an Licht-
schächten von unterkellerten Bereichen ist eine Fallenwir-
kung für Amphibien zu verhindern (z.B. durch geeignete 
Gitter, Lochbleche und Ausstiegshilfen). Solche Maßnah-
men sind im Rahmen eines dauerhaften Amphibienleit-
systemes im Vorhabengebiet zu installieren, um dem 
Kammmolch eine gefahrenarme Durchwanderung des 
Vorhabengebietes zu ermöglichen. Die Maßnahme ist in 
Abstimmung mit einem Fachexperten zu planen. 
Außerdem sind sämtliche Erd-, Erschließungs- und Bau-
arbeiten außerhalb der Frühjahrswanderung des Kamm-
molches (je nach Witterung ca. ab Februar bis Ende März, 
es ist Rücksprache mit der UNB zu halten) durchzuführen. 
Andernfalls ist der Baustellenbereich, bzw. der Knick und 
der Waldrand durch einen Amphibienschutzzaun zu si-
chern. 

1.4 Amphibien (Erweiterung 
des Geltungsbereiches) 

Die Erdarbeiten (inkl. Beseitigung von Stubben) sind nur 
außerhalb der Frühjahrswanderungen des Kammmolchs 
(je nach Witterung ab Februar bis März) durchzuführen. 
Für die Erweiterung des RRB ist eine minimalinvasive 
Bauausführung zu wählen, d.h.: 

− Durchführung im Hochsommer, sodass das RRB 
nur noch einen minimalen Wasserstand aufweist 

− Aushebung des Erweiterungsbereiches zunächst 
ohne Eingriff in das bestehende RRB, sodass eine 
Art „Damm“ stehen bleibt. Erst nachdem der Er-
weiterungsbereich hergestellt wurde, wird dieser 
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„Damm“ vorsichtig entfernt. Durch dieses Vorge-
hen kann auf ein Abpumpen des Wassers aus 
dem bestehenden RRB verzichtet werden und et-
waige Amphibien (in allen Lebensformen) sowie 
andere Wasserorganismen werden nicht getötet. 

− Um zu verhindern, dass an Land mobile Amphi-
bien in den Baustellenbereich gelangen, wird ein 
Amphibienschutzzaun zwischen bestehendem 
RRB und der Erweiterungsfläche installiert 

Außerdem wird durch technische Vorkehrungen an 
Schächten, Einläufen oder anderen Entwässerungsbau-
werken eine Fallenwirkung für Amphibien verhindert (z.B. 
durch geeignete Gitter, Lochblechen und Ausstiegshil-
fen). 

1.5 Brutvögel Zur Vermeidung des Verbotstatbestandes „Tötung“ sind 
Gehölzrückschnitte oder –beseitigungen sowie Mäharbei-
ten am knickbegleitenden Saum nur außerhalb der Vogel-
brutzeit, zwischen dem 01. Oktober und dem letzten Tag 
des Monats Februar zulässig (vgl. BNatSchG § 39 Abs. 
5(2)). 
 
Um die Wahrscheinlichkeit einer Kollision von Vögeln an 
Verglasungen zu reduzieren sind außerdem Verglasun-
gen über Eck sowie spezielle Gläser mit einer erhöhten 
Spiegelung, wie beispielsweise manche Wärme- oder 
Sonnenschutzgläser mit deutlich verringerter Lichttrans-
mission in Richtung der Gehölze unzulässig. 

1.6 Brutvögel (Erweiterung 
des Geltungsbereiches) 

Der Schnitt von Gehölzen sowie der Schnitt von gehölz-
begleitenden Säumen (inkl. Brombeeren) ist nur außer-
halb der Vogelbrutzeit, zwischen dem 01. Oktober und 
Ende Februar, zulässig. 
Sofern die Bauarbeiten innerhalb der Vogelbrutzeit statt-
finden sollen, ist vor dessen Beginn durch einen Fachgut-
achter zu prüfen, ob sich innerhalb des Baufeldes aktive 
Brutstätten von europäischen Vogelarten befinden. Sollte 
dem so sein, kann erst nach Beendigung des Brutgesche-
hens mit den Bautätigkeiten begonnen werden. 

2. CEF-Maßnahmen (nur ggf. erforderlich) 

Fledermäuse Sollten die genannten Vermeidungsmaßnahmen nicht 
zum Erreichen einer maximalen Lichteinwirkungen von 
0,1 lx führen, so ist im Abstand von mind. 3 m zur Leit-
struktur (hier Knick und Waldrand) eine mind. 3 m hohe 
Schutzstruktur zu errichten. Die Schutzstruktur ist dann 
als mind. 2 m breite, heimische Heckenstruktur zu entwi-
ckeln, sodass in der Gesamtheit eine redderähnliche 
Struktur mit beispielsweise einem mittig verlaufenden 
Fußweg entstehen würde. Außerdem wäre die Schutz-
struktur von den Privatgrundstücken durch eine dauer-
hafte Abzäunung, ohne Pforten, klar abzugrenzen, um ein 
negatives Einwirken durch die Anwohner zu unterbinden. 
 
Weitere Details zur Umsetzung sind dem Kapitel 4.1.2.4 

zu entnehmen. 

3. Ausgleichsmaßnahmen (nicht notwendig) 

4. FCS-Maßnahmen (nicht notwendig) 
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7. Zusammenfassung 

In dem vorliegenden Fachbeitrag wurde für das Vorhabengebiet in der Gemeinde Selent eine 

artenschutzrechtliche Untersuchung für europäische Vogelarten und Arten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie wie Haselmaus, Fischotter, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien sowie In-

sekten durchgeführt. Fledermäuse und europäische Brutvögel wurden erfasst, während für die 

übrigen Arten und Artengruppen sowie ergänzend auch für europäische Brutvogelarten eine 

Potentialabschätzung auf Basis der Einschätzung der vor Ort vorgefundenen Habitate und 

Spuren durchgeführt wurde. 

 

Es bestehen potentiell für die Haselmaus geeignete Strukturen im Untersuchungsgebiet. Je-

doch liegt das Untersuchungsgebiet nicht im Verbreitungsgebiet der Haselmaus. Selbst wenn 

die Haselmaus im Untersuchungsgebiet vorkommen würde, können Verbotstatbestände nach 

§ 44 BNatSchG ausgeschlossen werden, da vorhabenbedingt alle potentiell geeigneten Struk-

turen erhalten bleiben. 

 

Das Untersuchungsgebiet selbst weist keine für den Fischotter relevanten Strukturen, wie 

Flüsse, Seen oder Küstenufer auf. Es besteht keine artenschutzrechtliche Relevanz. 

 

Im Untersuchungsgebiet konnte ein Artspektrum von mind. 8 Fledermausarten nachgewiesen 

werden. Die Knicks, der Waldrand sowie der Gehölzsaum an der Goosbek stellen bedeutende 

Flugrouten dar. Zudem erfüllt das Vorhabengebiet die Funktion eines Teilbereiches eines 

großräumigen Nahrungsnetzes. In Bezug auf Fledermäuse können Verbotstatbestände ge-

mäß § 44 BNatSchG nicht ausgeschlossen werden. Es sind genannte Maßnahmen zu beach-

ten.  

 

Das im Norden des Vorhabengebietes, inmitten eines Weidengebüsches liegende Kleinge-

wässer eignet sich potentiell als Laichgewässer für den Kammmolch. Außerdem ist eine 

Durchquerung des Untersuchungsgebietes in seinen Randbereichen während der Wanderung 

zum Laichgewässer sowie von diesem zum Landlebensraum anzunehmen. Verbotstatbe-

stände gemäß § 44 BNatSchG können nicht ausgeschlossen werden.  

 

Ein Vorkommen von Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann aufgrund fehlen-

der Lebensraumstrukturen ausgeschlossen werden. 

 

Außer für die Käferart Eremit bestehen im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Lebens-

räume für Insekten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Das Untersuchungsgebiet liegt im Ver-

breitungsgebiet des Eremitens der potentiell kapitalen Laubbäume innerhalb des Untersu-

chungsgebiets besiedeln könnte. Da diese jedoch vorhabenbedingt vollständig erhalten blei-

ben können Verbotstatbestände in Bezug auf § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

 

Die im Untersuchungsgebiet vorhandenen Strukturen bieten geeignete Nist- und Nahrungsbe-

dingungen für verschiedene Brutvogelarten. Um Verbotstatbestände in Bezug auf § 44 
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BNatSchG ausschließen zu können, sind genannte Maßnahmen zu beachten. 

 

Aufgrund einer Erweiterung des Geltungsbereiches nach Nordwesten wurde mit Hilfe der Ar-

tenschutzprüfung untersucht, ob durch das geplante Vorhaben Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG entstehen würden.  

 

Der Erweiterungsbereich weißt geeignete Strukturen für die Haselmaus, für Fledermäuse, Am-

phibien und europäische Vogelarten auf. Ein Eingriff in artspezifisch relevante Strukturen ist 

für Haselmäuse, Amphibien und europäische Brutvögel geplant, sodass für diese Arten-(grup-

pen) Maßnahmen zu beachten sind. 
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